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Zweckvereinbarung 

über  

die gemeinschaftliche Etablierung und Sicherstellung eines  

öffentlichen Bikesharing-Systems 

von Gebietskörperschaften 

im Gebiet des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes 

 

 

 

Präambel 

Die Vertragsparteien wollen gemeinsam ein regionales öffentliches Bikesharing-System 

etablieren und den Betrieb sicherstellen. Das System soll es den Nutzenden ermöglichen, 

in einem möglichst großen Gebiet im Großraum München bzw. im Gebiet des Münchner 

Verkehrs- und Tarifverbundes (Verbundgebiet) und darüber hinaus zu einheitlichen Kon-

ditionen Fahrräder zu mieten und zu nutzen. Das Bikesharing-System soll andere Mobili-

tätssysteme des Umweltverbundes, insbesondere den öffentlichen Personennahverkehr, 

sinnvoll ergänzen. Das Gesamtsystem soll einen möglichst einheitlichen Standard haben. 

Auf ihrem eigenen Gebiet, insbesondere im Hinblick auf die Anzahl der Fahrräder und die 

Anzahl und Lage der Stationen, sollen die Vertragsparteien aber im Rahmen dieser Zweck-

vereinbarung möglichst viel eigenen Entscheidungsspielraum haben. 

Die Vertragsparteien wollen das Bikesharing-System nicht selbst betreiben, sondern sich 

hierzu eines Dienstleisters bedienen. Die Ausschreibung für diesen externen Dienstleister 

soll die MVV als Vergabestelle für die Vertragsparteien übernehmen. 

Die Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) betreibt aktuell aufgrund einer Betrauung 

der Landeshauptstadt München (LHM) im Großraum München das öffentliche Bikesha-

ring-System MVG Rad. Dieses System soll in das neue regionale System übergehen. Die 

MVG soll als bisherige Betreiberin des MVG Rad das Projekt fachlich unterstützen und 

Dienstleistungen im Bereich der Betriebskoordination für die LHM und optional für weitere 

Gebietskörperschaften übernehmen. 

Die Vertragsparteien richten zur Projektorganisation und -steuerung eine Arbeitsgruppe 

und einen Lenkungskreis ein.  

Anlage 1
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Das Bikesharing-System soll auf dem Gebiet der Basisgebietskörperschaften starten. Dies 

sind Gebietskörperschaften, die sich von Anfang an auf die Teilnahme am Bikesharing-

System festlegen und sich für dessen Etablierung einsetzen. Später sollen auch die Opti-

onsgebietskörperschaften aufgenommen werden. Das sind Gebietskörperschaften, die ihr 

Interesse bereits geäußert haben, aber zu diesem Zeitpunkt noch keine Ratsbeschlüsse 

fassen konnten. Die Aufnahme weiterer Gebietskörperschaften neben den Basis- und Op-

tionsgemeinden kann von den Vertragsparteien im Rahmen einer Änderung dieser Zweck-

vereinbarung vereinbart werden.  

Zu den vorgenannten Zwecken schließen die Vertragsparteien die folgende Zweckverein-

barung über die gemeinschaftliche Durchführung der mit dem Zweck der Etablierung und 

der Sicherstellung eines regionalen öffentlichen Bikesharing-Systems zusammenhängen-

den Aufgaben gemäß Art. 7 Abs. 3 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 

(KommZG). 
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1. Abschnitt: Grundlagen der wechselseitigen Vertragsbeziehungen 

§ 1 Gegenstand der Zweckvereinbarung 

Die Vertragsparteien vereinbaren, gemeinschaftlich ein regionales öffentliches Bikesha-

ring-System zu etablieren und sicherzustellen. Gegenstand dieser Zweckvereinbarung 

sind hierzu 

1. die Zuständigkeitsverteilung im Rahmen der gemeinschaftlichen Durch-

führung der Aufgabe der Etablierung und Sicherstellung eines regionalen 

öffentlichen Bikesharing-Systems; 

2. die Verteilung des Aufwandes bzw. der Kosten zwischen den Vertragspar-

teien; 
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3. die Modalitäten der gemeinsamen Entscheidungsfindung im Zusammen-

hang mit dem Bikesharing-System; 

4. die Ausgestaltung des Bikesharing-Systems in den wesentlichen Grund-

zügen. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Zweckvereinbarung gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 

1. Eine Basisgebietskörperschaft ist eine Gebietskörperschaft, die in Anlage 

1 genannt ist. 

2. Eine Optionsgebietskörperschaft ist eine Gebietskörperschaft, die in An-

lage 2 genannt ist. 

3. LHM ist die Landeshauptstadt München. 

4. MVG ist die Münchner Verkehrsgesellschaft mbH. 

5. MVV ist die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH. 

6. Ein Bikesharing-System ist die Gesamtheit der Sach- und Organisations-

mittel, die erforderlich sind, um es den Nutzenden auf Grundlage einer 

Rahmenvereinbarung, die sie mit dem Betreiber des Bikesharing-Systems 

abschließen, zu ermöglichen, Fahrräder und/oder Pedelecs selbstständig 

zu mieten, zu reservieren, zu nutzen und zurückzugeben. Es ist öffentlich, 

wenn es einem unbestimmten Kreis und einer unbestimmten Zahl an Nut-

zenden diskriminierungsfrei zur Verfügung steht und vorbehaltlich der Not-

wendigkeit des Abschlusses eines Rahmenvertrages insbesondere nicht 

die Mitgliedschaft in einer bestimmten Organisation o. ä. erforderlich ist. 

Es bleibt öffentlich, wenn es über bestimmte nicht öffentliche Aspekte, zum 

Beispiel Vergünstigungen für bestimmte Personengruppen, verfügt. 

7. Vergabestelle ist die Einheit, die ein Vergabeverfahren operativ im Namen 

und auf Rechnung des oder der Auftraggeber durchführt, unabhängig da-

von, ob sie Auftraggeberin wird oder nicht. 

8. Fahrrad ist sowohl ein mechanisches Fahrrad als auch ein Pedelec. 

§ 3 Vertragsparteien 

(1) Vertragsparteien sind alle Basisgebietskörperschaften, die rechtzeitig zum Stich-

tag in § 4 Abs. (1) Satz 2 die Zweckvereinbarung beschlossen und unterschrie-

ben haben. Vertragspartei sind zudem alle Landkreise, die Gesellschafter der 
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MVV sind, und die rechtzeitig zum Stichtag in § 4 Abs. (1) Satz 2 die Zweckver-

einbarung beschlossen und unterschrieben haben. 

(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich wechselseitig, Basisgebietskörperschaf-

ten als Vertragspartei in diese Zweckvereinbarung aufzunehmen, wenn die je-

weilige Basisgebietskörperschaft in ihren kommunalen Gremien bis spätestens 

22.12.2023 einen entsprechenden Beschluss fast; dies geschieht durch den Ab-

schluss einer Änderungszweckvereinbarung zwischen allen Vertragsparteien 

und der aufzunehmenden Basisgebietskörperschaft, wobei alle Vertragsparteien 

dazu verpflichtet sind, die Aufnahme weiterer Basisgebietskörperschaften be-

reits im Voraus zu beschließen. Die Gebietskörperschaften, die so Vertragspartei 

werden, werden an den Kosten (vgl. § 9) rückwirkend auf den in § 4 Abs. (1) Satz 

2 genannten Zeitpunkt beteiligt und können an der Entscheidungsfindung nach 

dieser Zweckvereinbarung erst ab dem Zeitpunkt ihres Vertragsbeitritts teilneh-

men; ein Widerspruch gegen bereits nach § 15, § 16 oder § 17 gefällte Entschei-

dungen, ist ausgeschlossen. Basisgebietskörperschaften, die nicht spätestens 

zum in Satz 2 genannten Zeitpunkt die Zweckvereinbarung beschlossen und un-

terschrieben haben, werden zu Optionsgebietskörperschaften. 

(3) Für den Beitritt weiterer Optionsgebietskörperschaften gilt Abs. (2) entsprechend 

mit der folgenden Maßgabe: Die Aufnahme weiterer Optionsgebietskörperschaf-

ten ist nur möglich zum 31.03.2025 und zum 31.03.2026. Sie werden nicht rück-

wirkend an den Kosten beteiligt. Die Verpflichtung zur Aufnahme weiterer Opti-

onsgebietskörperschaften gilt nicht, wenn eine entsprechende Zubestellung von 

Leistungen (vgl. § 8 Abs. (3) Nr. 1 Satz 2) nicht mehr möglich oder zulässig ist. 

Die Vertragsparteien können nach dem in § 17 beschriebenen Verfahren ent-

scheiden, von der Aufnahme bestimmter Optionsgebietskörperschaften abzuse-

hen. Dies ist auch nach dem Beschluss des jeweiligen kommunalen Gremiums 

der Optionsgebietskörperschaft möglich. 

(4) Für den Beitritt weiterer Landkreise, die Gesellschafter der MVV sind, gelten Abs. 

(2) und Abs. (3) entsprechend. 

(5) Solange das Gebiet einer Vertragspartei nicht aufgrund einer zusammenhängen-

den Kette von Gebieten von Vertragsparteien mit dem Gebiet der Landeshaupt-

stadt München verbunden ist, wobei eine Lücke von maximal 5 km die zusam-

menhängende Kette nicht abreißen lässt, erwachsen für sie weder Rechte noch 

Pflichten aus dieser Zweckvereinbarung. Wenn die nach Satz 1 beschriebene 

Kette einmal besteht, bleiben die Rechte und Pflichten der Vertragspartei auch 

dann bestehen, wenn die Kette später abreißen sollte. Satz 1 und Satz 2 gelten 

nicht für Vertragsparteien, die Landkreise und Gesellschafter der MVV sind, und 

die selbst nicht für Fahrräder nach § 8 Abs. (3) Nr. 1 zuständig sind. 
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§ 4 Laufzeit 

(1) Die Vereinbarung wird nur wirksam, wenn sie am 30.11.2023 von der Landes-

hauptstadt München sowie mindestens so vielen anderen Basisgebietskörper-

schaften, dass diese gemeinsam mindestens 50 % der Summe der in Anlage 1 

genannten Fahrräder abzüglich der Fahrräder der LHM ausmachen, beschlos-

sen und unterschrieben ist (Art. 13 Abs. (3) KommZG). Sie wird frühestens zum 

in Satz 1 genannten Stichtag wirksam.  

(2) Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 

§ 5 Kündigung 

(1) Die ordentliche Kündigung ist nur mit Wirkung zum Ende des auszuschreibenden 

Dienstleistungsauftrag für den Betrieb des Bikesharing-Systems möglich. Wenn 

eine Folgeausschreibung geplant wird, informiert der Lenkungskreis die Ver-

tragsparteien über diese Absicht, wobei die Information möglichst spätestens ein 

Jahr vor geplantem Beginn des erneuten Vergabeverfahrens geschehen soll. Die 

Vertragsparteien können dann die Kündigung dieser Zweckvereinbarung mit 

Wirkung zum Ende des noch laufenden Dienstleistungsauftrags erklären. Tun 

sie das nicht bis spätestens sechs Monate vor geplantem Beginn des erneuten 

Vergabeverfahrens, können sie erneut die Kündigung nur noch mit Wirkung zum 

Ende des jetzt neu auszuschreibenden Dienstleistungsauftrags erklären. Die 

Frist der ordentlichen Kündigung beträgt sechs Monate.  

(2) Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund (außerordentliche Kündigung) 

und das besondere Kündigungsrecht nach Art. 15 Abs. (2) KommZG bleiben un-

berührt.  

(3) Die Kündigung erfolgt schriftlich. Die Kündigung wird auch wirksam, wenn sie 

nur gegenüber der LHM ausgesprochen wird. Die LHM informiert in diesen Fäl-

len die übrigen Vertragsparteien zeitnah. 

(4) Wenn eine Vertragspartei die Zweckvereinbarung kündigt und noch mindestens 

zwei Vertragsparteien übrig sind, bleibt sie zwischen den zu diesem Zeitpunkt 

noch beteiligten Vertragsparteien bestehen.  

§ 6 Änderungen 

Die LHM wird bevollmächtigt, für alle Vertragsparteien alle Willenserklärungen von Ver-

tragsparteien, die auf eine Änderung dieser Zweckvereinbarung abzielen, mit Wirkung für 

und gegen die jeweilige Vertragspartei zu empfangen. Die LHM informiert die übrigen Ver-

tragsparteien zeitnah, wenn eine Änderung zustande kommt. 
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§ 7 Fortschreibung der Anlagen 1 und 2 

Die Anlagen 1 und 2 werden nach folgenden Maßgaben fortgeschrieben, ohne dass hierfür 

eine Änderung dieser Zweckvereinbarung erforderlich ist: 

1. Wenn eine Basisgebietskörperschaft der Zweckvereinbarung beitritt, wird 

die für sie in Anlage 1 genannte Anzahl an Fahrrädern entsprechend ihrer 

Beitrittserklärung angepasst. 

2. Zum in § 4 Abs. (1) genannten Zeitpunkt wird die in Anlage 2 genannte 

Anzahl an Fahrrädern für alle Optionsgebietskörperschaften angepasst. 

Maßgeblich ist die Zahl der Fahrräder, die die Optionsgebietskörperschaf-

ten zu diesem Zeitpunkt durch eine Optionserklärung gegenüber der MVV 

angemeldet haben. 

3. Wenn eine Optionsgebietskörperschaft der Zweckvereinbarung beitritt, 

wird die für sie in Anlage 2 genannte Anzahl an Fahrrädern entsprechend 

ihrer Beitrittserklärung angepasst. 

4. Die Anzahl der Fahrräder in den Anlagen kann in entsprechender Anwen-

dung von § 15 angepasst werden, wenn dies aufgrund wirtschaftlicher oder 

rechtlicher Gründe aus Sicht des Lenkungskreises zweckmäßig ist. 

5. Wenn eine Basisgebietskörperschaft zu einer Optionsgebietskörperschaft 

wird, weil sie nicht rechtzeitig zum in § 3 Abs. (2) Satz 1 genannten Zeit-

punkt den Beschluss zum Beitritt fasst, wird sie nebst der Anzahl ihrer 

Fahrräder aus der Anlage 1 in die Anlage 2 umgetragen. 

2. Abschnitt: Zuständigkeit und Kosten 

§ 8 Aufgabenverteilung 

(1) Die Vertragsparteien führen die Aufgabe der Etablierung und Sicherstellung ei-

nes regionalen öffentlichen Bikesharing-Systems gemeinschaftlich durch.  

(2) Eine Übertragung von Aufgaben im Sinne von Art. 7 Abs. (2) KommZG oder eine 

Übertragung von Befugnissen im Sinne von Art. 8 Abs. (1) KommZG findet nicht 

statt. 

(3) Im Rahmen der gemeinschaftlichen Aufgabendurchführung sind die Vertragspar-

teien jeweils für die folgenden Bereiche zuständig: 

1. Die LHM sowie die Vertragsparteien, die Städte, Märkte oder Gemeinden 

sind etablieren das Bikesharing-System und stellen den Betrieb jeweils auf 

ihrem Gebiet sicher. Der Landkreis Fürstenfeldbruck beschafft im Rahmen 
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eines Förderprojektes Fahrräder, die dann zugunsten der Städte Fürsten-

feldbruck, Germering, Olching und Puchheim sowie der Gemeinden 

Grafrath, Gröbenzell, Landsberied, Maisach, Mammendorf und Schön-

geising zum Einsatz kommen sollen. Die Gemeinde Ismaning übernimmt 

die Aufgaben aus Satz 1 für die übrigen Mitglieder der NordAllianz (Eching, 

Garching, Hallbergmoos, Neufahrn, Oberschleißheim, Unterföhring und 

Unterschleißheim), soweit die in der Kooperationsvereinbarung (vgl. § 20 

Abs. (2)) genannten Pedelecs betroffen sind. Den Betrieb des Bikesharing-

Systems sowie ggf. die Beschaffung von Fahrrädern vergeben die Ver-

tragsparteien extern an einen gemeinsamen Dienstleister. Sie sind im 

Rahmen der sonstigen Vorgaben dieser Zweckvereinbarung (insb. den 

Vorgaben des 3. Abschnitts) frei darin, auf welche Weise sie die Stationen 

errichten, warten, instandsetzen, pflegen, reinigen etc. und inwieweit sie 

hierzu andere Vertragsparteien oder Dritte einbeziehen. Es steht den Ver-

tragsparteien, die Landkreise sind, frei, ihre kreisangehörigen Gemeinden 

mit deren Zustimmung und unter Berücksichtigung der übrigen Vorgaben 

dieser Zweckvereinbarung und der Ausschreibungsunterlagen bei der 

Wahrnehmung der Aufgaben nach Satz 1 zu unterstützen, insbesondere 

indem sie ihnen oder dem externen Betreiber Fahrräder und/oder Infra-

struktur zur Verfügung stellen. Satz 4 gilt entsprechend für die Gemeinde 

Ismaning gegenüber den übrigen Mitgliedern der NordAllianz (Eching, 

Garching, Hallbergmoos, Neufahrn, Oberschleißheim, Unterföhring und 

Unterschleißheim). 

2. Die Vertragsparteien, die Gesellschafter der MVV sind, sind für die überört-

liche Koordination des Bikesharing-Systems zuständig. 

3. Die Vertragsparteien, die Gesellschafter der MVV sind, führen Vergabe-

verfahren im Namen aller Vertragsparteien für die Beschaffung eines 

Dienstleisters für den Betrieb des Fahrradverleihsystems sowie für die Be-

schaffung von Fahrrädern für das Bikesharing-System durch. Sie sollen 

hierfür die MVV einsetzen. 

4. Die LHM stellt einen digitalen Vertriebskanal bereit. Sie soll hierfür die 

MVG und deren App MVGO einsetzen. Die Möglichkeit, einen Vertriebs-

kanal auch von einem externen Betreiber zu beziehen, z. B. durch eine 

separate App, bleibt unberührt. 

5. Die Vertragsparteien, die Gesellschafter der MVV sind, stellen einen wei-

teren digitalen Vertriebskanal bereit. Sie sollen hierfür die MVV und deren 

MVV-App einsetzen. Die Möglichkeit, einen Vertriebskanal auch von ei-

nem externen Betreiber zu beziehen, z. B. durch eine separate App, bleibt 

unberührt. 

6. Die LHM übernimmt die Betriebskoordination (§ 18) auf ihrem eigenen Ge-

biet alleine. Sie soll sich hierzu der MVG bedienen. Die anderen 
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Vertragsparteien können mit der LHM und der MVG unter Berücksichti-

gung aller rechtlichen Anforderungen individuell verabreden, dass die 

MVG auch für diese die Betriebskoordination übernimmt. Im Übrigen über-

nehmen die Vertragsparteien, die Gesellschafter der MVV sind, die Be-

triebskoordination. Unbeschadet der Möglichkeit, sich der MVG zu bedie-

nen, werden sie sich hierzu der MVV bedienen. MVV und MVG sollen sich 

nach Möglichkeit bei der Erfüllung ihrer Aufgaben eng abstimmen. 

7. Im Bereich des Marketings gilt: 

a. Grundlegende Vorgaben zum Marketing werden in entsprechender 

Anwendung des § 17 festgelegt. 

b. Die LHM und die übrigen Gesellschafter der MVV bereiten Marketing-

maßnahmen durch die Erstellung einer Marketing-Toolbox (Zusam-

menstellung verschiedener Print- und Online-Marketingmaterialien für 

eine einheitliche Kommunikation mit Cooperate Design) vor. Sie set-

zen hierfür die MVG bzw. die MVV ein. 

c. Alle Vertragsparteien führen Marketingmaßnahmen im Rahmen der 

Festlegungen nach Buchst. a und unter Nutzung der Marketing-Tool-

box gemäß Buchst. b durch. 

§ 9 Verteilung der Kosten 

(1) Die Kosten werden wie folgt verteilt: 

1. Jede Vertragspartei trägt die Kosten für die Fahrräder und die Stationen, 

für die sie gemäß § 8 Abs. (3) Nr. 1 zuständig ist, jeweils selbst. Dazu 

zählen auch die Gelder, die an den Betreiber des Bikesharing-Systems 

gezahlt werden. Soweit der Landkreis Fürstenfeldbruck Fahrräder be-

schafft, übernimmt er nur die investiven Kosten für die Fahrräder; den Be-

trieb zahlt die jeweilige Vertragspartei, die zuständig ist. Soweit die Ge-

meinde Ismaning das Pedelec-Sharing übernimmt, trägt sie sowohl die in-

vestiven Kosten für die Pedelecs als auch die Betriebskosten; die Betriebs-

kosten für weitere Pedelecs oder mechanische Fahrräder tragen die zu-

ständigen Vertragsparteien.  In den Fällen des § 8 Abs. (3) Nr. 1 Satz 6 

bzw. Satz 7 trägt der jeweilige Landkreis bzw. die Gemeinde Ismaning die 

Kosten, soweit er/sie Unterstützungsleistungen leistet. Es steht den Ver-

tragsparteien frei, eigene Refinanzierungsvereinbarungen untereinander 

oder mit Dritten mit Wirkung im Innenverhältnis zu vereinbaren, zum Bei-

spiel Kostenzuschüsse eines Landkreises an eine Gemeinde.  

2. Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen verbleiben Kosten, die auf-

grund einer Beauftragung externer Beratungsunternehmen entstehen, bei 
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demjenigen, der den Auftrag erteilt. Dies gilt auch für Beratungsaufträge, 

die bereits vor Wirksamwerden dieser Zweckvereinbarung erteilt wurden. 

Wenn mehrere Vertragsparteien externe Beratungsunternehmen einver-

nehmlich beauftragen, werden die Kosten gemäß Abs. (2) zwischen ihnen 

aufgeteilt, soweit nicht etwas anderes vereinbart wird.   

3. Für die Durchführung von Vergabeverfahren gemäß § 8 Abs. (3) Nr. 3 sol-

len den Vertragsparteien unbeschadet Nr. 2, 4 und 5 keine gesonderten 

Kosten entstehen, da diese innerhalb der normalen Geschäftstätigkeit der 

MVV abgewickelt werden sollen. Soweit Kosten anfallen, tragen sie dieje-

nigen Vertragsparteien, die Gesellschafter der MVV sind im Verhältnis ih-

rer Beteiligung an der MVV; es steht ihnen frei, einen abweichenden Kos-

tenverteilungsmaßstab im Verhältnis zu den übrigen Gesellschaftern der 

MVV zu vereinbaren. 

4. Jede Vertragspartei trägt die aus der Durchführung etwaiger Gerichts- 

oder Nachprüfungsverfahren bei ihr entstehenden Kosten oder Schäden 

vorbehaltlich der nachfolgenden Regelungen alleine. Berechtigte Ansprü-

che Dritter gegen mehrere Vertragsparteien werden gemäß Abs. (2) zwi-

schen diesen aufgeteilt. Mehrere Vertragsparteien können gemeinsam 

eine externe Rechtsberatung einvernehmlich beauftragen und teilen dann 

die Kosten im Verhältnis gemäß Abs. (2) zwischen sich auf, soweit nicht 

etwas anderes vereinbart wird.  

5. Wenn eine Vertragspartei Kosten oder Schäden der anderen Vertragspar-

teien alleine verursacht, haftet sie alleine. Dies schließt mögliche Kosten 

eines Gerichts- oder Vergabenachprüfungsverfahrens einschließlich eines 

Beschwerdeverfahrens ein. Soweit eine schadensverursachende Hand-

lung einer nach § 15, § 16 oder § 17 getroffenen Entscheidung entspricht, 

gilt Satz 1 nicht. 

6. Die Vertragsparteien außer der LHM vergüten der MVG nur solche Tätig-

keiten im Bereich der Betriebskoordination, die die MVG für die jeweiligen 

Vertragsparteien durchführt. Für die Betriebskoordination, die die MVV 

durchführt, sollen den Vertragsparteien keine gesonderten Kosten entste-

hen, da dies innerhalb der normalen Geschäftstätigkeit der MVV abgewi-

ckelt werden soll. Soweit Kosten anfallen, tragen sie diejenigen Vertrags-

parteien, die Gesellschafter der MVV sind im Verhältnis ihrer Beteiligung 

an der MVV; es steht ihnen frei, einen abweichenden Kostenverteilungs-

maßstab im Verhältnis zu den übrigen Gesellschaftern der MVV zu verein-

baren. 

7. Für die Vertriebskanäle gemäß § 8 Abs. (3) Nr. 4 und § 8 Abs. (3) Nr.5 

sollen den Vertragsparteien keine gesonderten Kosten entstehen, da inso-

fern nur bestehende Apps verwendet werden. Soweit Kosten entstehen, 

trägt sie derjenige, bei dem sie anfallen. Es steht den Gesellschaftern von 
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MVV und MVG jeweils frei, anderweitige Finanzierungsregelungen im Ver-

hältnis zu den Gesellschaften zu treffen. 

8. Für die Kosten für die Vorbereitung von Marketingmaßnahem (§ 8 Abs. (3) 

Nr. 7 Buchst. a) gilt Nr. 6 entsprechend.  

9. Die Kosten für die Durchführung von Marketingmaßnahmen trägt diejenige 

Vertragspartei, die sie durchführt. 

10. Im Übrigen tragen alle Vertragsparteien jeweils die Kosten, die sie unmit-

telbar verursacht haben, selbst. 

11. Alle weiteren Kosten tragen die Vertragsparteien gemeinsam im Verhältnis 

gemäß Abs. (2). 

(2) Sofern Kosten oder sonstige Forderungen zwischen mehreren Vertragsparteien 

aufzuteilen sind, werden diese Kosten im Verhältnis der Anzahl der Fahrräder, 

für die die Vertragsparteien gemäß § 8 Abs. (3) Nr. 1 zum Zeitpunkt der Entste-

hung der Kostentragungspflicht zuständig sind aufgeteilt, wobei folgendes gilt: 

1. Maßgeblich ist die Anzahl der aufgrund eines nach dieser Zweckvereinba-

rung vergebenen oder im Rahmen einer bereits laufenden Ausschreibung 

zu vergebenen Auftrags vom Dienstleister für die jeweilige Vertragspartei 

einzusetzenden Fahrräder. Etwaige Optionen werden gezählt, soweit die 

durch die Option begünstigte Gebietskörperschaft bereits Vertragspartei 

dieser Zweckvereinbarung ist. Wenn für eine Vertragspartei die Anzahl der 

Fahrräder über die Vertragslaufzeit nach einem festen Plan variieren soll 

(z. B. wegen eines Hochlaufplans oder eines „Ausschleichens“ des Leis-

tungsvolumens), zählt die höchstmögliche Zahl an Fahrrädern über die ge-

samte Vertragslaufzeit.  

2. Wenn noch kein Vergabeverfahren eingeleitet wurde, ist die Anzahl der 

Fahrräder gemäß Anlage 1 und Anlage 2 maßgeblich.  

3. Wenn ein nach dieser Zweckvereinbarung vergebener Auftrag unwirksam 

wird und noch kein neues Vergabeverfahren eingeleitet wurde, ist die An-

zahl der Fahrräder maßgeblich, die sich aufgrund des unwirksam gewor-

denen Auftrages nach Nr. 1 ergeben hätte, maßgeblich.  

3. Abschnitt: Das Bikesharing-System 

§ 10 Ausgestaltung des Bikesharing-Systems 

Die Regelungen in diesem Abschnitt geben die wesentlichen Eckpunkte des Bikesharing-

Systems sowie der Ausgestaltung der vertraglichen Beziehungen zum Dienstleister 
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wieder. Die weitere Ausgestaltung im Einzelnen erfolgt nach dem im 5. Abschnitt beschrie-

benen Verfahren, wobei die Vorgaben dieses Abschnitts zu beachten sind.  

§ 11 Inhaltliche Vorgaben an das Bikesharing-Systems 

(1) Das Bikesharing-System soll ein einheitliches System im gesamten Gebiet aller 

Vertragsparteien sein. Die Nutzenden sollen einen einheitlichen Zugang,einheit-

liche Bedingungen und ein einheitliches Design vorfinden. Das System soll ge-

meindeübergreifend nutzbar sein, so dass die Nutzenden überall im zusammen-

hängenden Bediengebiet Fahrräder ausleihen und zurückgeben können.  Es soll 

einheitliche Vorgaben an das Design und die Ausstattung von Stationen geben. 

Lokale Abweichungen bei der Ausgestaltung im Einzelnen sind in begrenztem 

Rahmen zulässig, soweit dies nicht die Einheitlichkeit des Gesamtsystems in-

frage stellt.  

(2) Im Hinblick auf das Leistungsvolumen gilt:  

1. Das Leistungsvolumen entspricht mindestens der Summe der in Anlage 1 

genannten Fahrräder der Basisgebietskörperschaften, die von Anfang an 

Vertragspartei sind. Die Vertragsparteien sollen zudem eine angemessene 

Zu- und Abbestellmöglichkeit erhalten.  

2. Zudem soll bei der Bestimmung des Leistungsvolumens die in Anlage 1 

genannte Anzahl von Fahrrädern derjenigen Basisgebietskörperschaften, 

die erst nach Wirksamwerden der Zweckvereinbarung Vertragspartei wer-

den, berücksichtigt werden. Diese Anzahl dient aber nur als grobe Orien-

tierung, da die finale Anzahl der Fahrräder erst nach der jeweiligen Be-

schlussfassung in den kommunalen Gremien feststeht. Sie darf deshalb 

von den Vertragsparteien aus rechtlichen Gründen oder aus Gründen der 

Wirtschaftlichkeit oder Zweckmäßigkeit im Rahmen der Beschaffung an-

gepasst werden. Soweit möglich soll über Satz 1 hinaus eine Zu- und Ab-

bestellmöglichkeit in angemessenem Rahmen festgelegt werden. Soweit 

zu befürchten steht, dass die jeweiligen Gebietskörperschaften nicht recht-

zeitig Vertragspartei der Zweckvereinbarung werden, gilt für ihre Fahrräder 

Nr. 3. 

3. Soweit möglich, soll eine Zubestellmöglichkeit im Umfang der Summe der 

in Anlage 2 genannten Fahrräder für die Optionsgebietskörperschaften be-

stehen. Diese Anzahl dient aber nur als grobe Orientierung, da die finale 

Anzahl der Fahrräder erst nach der jeweiligen Beschlussfassung in den 

kommunalen Gremien feststeht. Sie darf deshalb von den Vertragspar-

teien aus rechtlichen Gründen oder aus Gründen der Wirtschaftlichkeit 

oder Zweckmäßigkeit im Rahmen der Beschaffung angepasst werden. 
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Soweit möglich soll über Satz 1 hinaus eine Zu- und Abbestellmöglichkeit 

in angemessenem Rahmen festgelegt werden. 

(3) Soweit Fahrräder, die im Eigentum einer Vertragspartei stehen, im Rahmen des 

Bikesharing-Systems eingesetzt werden, muss auf diesen Fahrrädern ein Hin-

weis auf einen etwaigen Fördergeber angebracht werden und es darf keine Wer-

bung auf den Fahrrädern angebracht werden, soweit etwaige Förderbedingun-

gen dies erfordern und die entsprechende Vertragspartei dies dem Lenkungs-

kreis vor der Entscheidung über die finalisierten Vergabeunterlagen mitgeteilt 

hat.   

§ 12 Vorgaben an die Vertragsbeziehungen gegenüber dem Dienstleister 

(1) Alle Vertragsparteien werden gemeinsam Auftraggeber. 

(2) Die Mitglieder des Lenkungskreises werden bevollmächtigt, gegenüber dem 

Dienstleister Erklärungen mit Wirkung für und gegen alle Vertragsparteien und 

im Namen aller Vertragsparteien abzugeben sowie zu empfangen, um die Ent-

scheidungen, die nach den Vorgaben dieser Zweckvereinbarung (insbesondere 

§ 15, § 16 und § 17) getroffen wurden, umzusetzen. Es wird widerruflich Einzel-

vertretungsmacht erteilt. 

(3) Kosten müssen möglichst weitgehend einzelnen Vertragsparteien zuordenbar 

sein und möglichst direkt mit einzelnen Vertragsparteien abgerechnet werden. 

(4) Die gesamtschuldnerische Haftung ist auszuschließen, soweit die Kosten einzel-

nen Vertragsparteien zuordenbar sind. Soweit eine gesamtschuldnerische Haf-

tung besteht, gilt als Maßstab für den Ausgleich im Innenverhältnis das Verhält-

nis der zum Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs jeder Vertragspartei zuord-

enbaren Fahrräder im System. 

(5) Es soll ein einheitlicher Vertrag zwischen allen Auftraggebern und dem Dienst-

leister geschlossen werden. 

(6) Der Dienstleister soll verpflichtet werden, mit den von den Vertragsparteien be-

stimmten Institutionen im Rahmen der Betriebskoordination (insbesondere MVG 

und MVV) zusammenzuarbeiten. 
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4. Abschnitt: Projektorganisation 

§ 13 Lenkungskreis 

(1) Aufgabe des Lenkungskreises ist es, fachliche Empfehlungen im Zusammen-

hang mit dem Bikesharing-System abzugeben und die gemeinsame Entschei-

dungsfindung im Vorfeld sowie während der Vergabeverfahren und einen ge-

meinsamen Vertragsvollzug sicherzustellen. 

(2) Der Lenkungskreis besteht aus: 

1. LHM; 

2. MVG; 

3. MVV; 

4. einem Vertreter der Landkreise, die Gesellschafter der MVV und Vertrags-

partei dieser Zweckvereinbarung sind (eine gemeinsame Vertretungsper-

son). Der Landrat des Landkreises Ebersberg darf im Namen der Land-

kreise sprechen. Eine einfache Mehrheit der Landkreise, die Gesellschaf-

ter der MVV und Vertragspartei dieser Zweckvereinbarung sind, kann 

durch Erklärung in Textform gegenüber der LHM bestimmen, dass neben 

oder anstelle des Landrates des Landkreises Ebersberg weitere oder an-

dere Personen für sie sprechen dürfen. 

(3) Der Lenkungskreis fasst seine Empfehlungen in Textform ab. Bei Abstimmungen 

hat jedes Mitglied eine Stimme, unabhängig davon, wie viele natürliche Perso-

nen an den Beratungen des Lenkungskreises teilnehmen. Nicht binnen einer an-

gemessenen Frist (regelmäßig zwei Wochen, soweit nicht in dieser Zweckver-

einbarung oder im Empfehlungsvorschlag etwas anderes bestimmt ist) abgege-

bene Stimmen werden nicht gewertet. Umlaufverfahren o. ä., auch per E-Mail, 

sind zulässig. Gesetzliche Formvorschriften bleiben unberührt. 

§ 14 Arbeitsgruppe 

(1) Aufgabe der Arbeitsgruppe ist die fachliche Beratung, insbesondere durch Zuar-

beit gegenüber dem Lenkungskreis.  

(2) Die Arbeitsgruppe besteht aus: 

1. LHM; 

2. MVG; 

3. MVV; 
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4. Landkreis München; 

5. Landkreis Fürstenfeldbruck; 

6. Landkreis Starnberg; 

7. NordAllianz, bestehend aus den Städten Garching bei München und Un-

terschleißheim sowie den Gemeinden Eching, Hallbergmoos, Ismaning, 

Neufahrn bei Freising, Oberschleißheim und Unterföhring a (eine gemein-

same Vertretungsperson). 

(3) Die Arbeitsgruppe fasst ihre Empfehlungen in Textform ab. Sie entscheidet über 

die Empfehlungen einstimmig, sofern nicht etwas anderes in der Zweckverein-

barung bestimmt ist. Bei Abstimmungen hat jedes Mitglied eine Stimme, unab-

hängig davon wie viele natürliche Personen an der Arbeitsgruppe teilnehmen. 

Nicht binnen einer angemessenen Frist (regelmäßig zwei Wochen, soweit nicht 

in dieser Zweckvereinbarung oder im Empfehlungsvorschlag etwas anderes be-

stimmt ist) abgegebene Stimmen werden nicht gewertet und hindern die Emp-

fehlung nicht. Umlaufverfahren o. ä., auch per E-Mail, sind zulässig. Gesetzliche 

Formvorschriften bleiben unberührt.  

5. Abschnitt: Vorbereitung von Vergabeverfahren 

§ 15 Entscheidungsfindung bei der Vorbereitung von Vergabeverfahren 

(1) Im Vorfeld der Vergabebekanntmachung für Vergabeverfahren zur Beschaffung 

der Dienstleistung für das Bikesharing-System (vgl. § 8 Abs. (3) Nr. 1 Satz 2) 

werden Entscheidungen (insb. über die Vergabeunterlagen sowie die Verfah-

rensgestaltung und -einleitung) wie folgt gefällt: 

1. Die Arbeitsgruppe erarbeitet Empfehlungen für den Lenkungskreis, insbe-

sondere Entscheidungsvorschläge sowie Vorschläge für Vergabeunterla-

gen. 

2. Der Lenkungskreis gibt eigene Empfehlungen ab. Wenn die Arbeitsgruppe 

ihm gegenüber eine Empfehlung abgibt, muss der Lenkungskreis darüber 

entscheiden, ob er sich die Empfehlung zu eigen macht. Im Übrigen kann 

er frei eigene Empfehlungen entwickeln. Er entscheidet über seine Emp-

fehlungen, einschließlich einer Empfehlung über die finalen Vergabeunter-

lagen, einstimmig.  

3. Der Lenkungskreis übermittelt seine Empfehlungen sowie die finalisierten 

Vergabeunterlagen an die Vergabestelle. Die Vergabestelle informiert alle 

Vertragsparteien über die anstehende Vergabe und setzte eine 
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angemessene Frist (regelmäßig eine Woche), innerhalb derer die Ver-

tragsparteien den Vergabeunterlagen und sonstigen Empfehlungen zu-

stimmen oder Widerspruch erheben können. Wenn eine Vertragspartei 

keinen rechtzeitigen Widerspruch in Textform gegenüber der Vergabe-

stelle äußert, wird dies als Zustimmung gewertet.  

4. Erhebt eine Vertragspartei Widerspruch, gilt folgendes:  

a. Die widersprechende Vertragspartei wird nicht mehr Auftraggeberin 

des auszuschreibenden Auftrags. Die Beschaffung wird mit den übri-

gen Vertragsparteien fortgeführt. Die widersprechende Vertragspartei 

wird bei der Ausgestaltung der Vergabeunterlagen als Optionsgebiets-

körperschaft behandelt. Die Vergabestelle darf die Vergabeunterlagen 

eigenständig anpassen, wobei die Vorgaben gemäß § 15 Abs.  (1) Nr. 

3 Satz 2 und 3 und Nr. 4 gelten.  

b. Die widersprechenden Vertragspartei darf an Entscheidungen nach 

dieser Zweckvereinbarung bis zur Beendigung eines im Rahmen der 

Ausschreibung erteilten Auftrages, bis zur Aufhebung eines laufenden 

Vergabeverfahrens, bis zu einer Entscheidung zur Nichtdurchführung 

eines Vergabeverfahrens oder bis sie Auftraggeberin nach Buchst. c 

wird, nicht teilnehmen. Bei der Berechnung von Quoren gilt sie solange 

nicht als Vertragspartei. 

c. Soweit die Vergabeunterlagen entsprechende Regelungen vorsehen, 

kann die widersprechende Vertragspartei nach Zuschlagserteilung 

durch Erklärung gegenüber der MVV verlangen, Auftraggeberin zu 

werden. Über die Erklärung setzt die MVV alle Vertragsparteien zeit-

nah in Kenntnis. Wenn die übrigen Vertragsparteien nach dem in § 17 

beschriebenen Verfahren eine anderweitige Entscheidung treffen, gilt 

Satz 1 nicht. Dies ist auch nach der Erklärung gemäß Satz 1 möglich. 

d. Bestehende Kostentragungspflichten bleiben unberührt. 

e. Erhebt die LHM oder erheben so viele Vertragsparteien, dass sie ge-

meinsam mindestens 25 % der Fahrräder abzüglich der Fahrräder der 

LHM, ausmachen, Widerspruch, gilt abweichend vom Vorstehenden, 

dass die Empfehlung des Lenkungskreises abgelehnt ist. 

(2) Wenn im Vorfeld der Vergabebekanntmachung insgesamt so viele Vertragspar-

teien Widerspruch erheben, dass sie gemeinsam mindestens 25 % der Fahrrä-

der gemäß Anlage 1 ausmachen, kann jedes Mitglied des Lenkungskreises 

durch Mitteilung in Textform gegenüber der Vergabestelle bestimmen, dass die 

in Vorbereitung befindliche Beschaffung zu unterbleiben hat.  

(3) Alle Vertragsparteien bevollmächtigen bereits mit Abschluss dieser Zweckver-

einbarung alle zukünftigen Vergabestellen im Sinne dieser Zweckvereinbarung, 

Entscheidungen, die nach den vorstehenden Verfahren getroffen wurden, in 
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ihrem Namen umzusetzen und die Beschaffung entsprechend durchzuführen so-

wie Erklärungen mit Wirkung für und gegen die Vertragsparteien zu empfangen. 

Alle Vertragsparteien verpflichten sich allen anderen Vertragsparteien gegen-

über, Entscheidungen, die nach dem vorstehenden Verfahren beschlossen wur-

den, umzusetzen bzw. deren Umsetzung durch die Vergabestelle zu dulden und 

zu unterstützen. 

6. Abschnitt: Durchführung der Beschaffung des Bikesharing-Systems 

§ 16 Entscheidungsfindung während des Vergabeverfahrens 

(1) Während des Vergabeverfahrens der Dienstleistung für das Bikesharing-System 

(vgl. § 8 Abs. (3) Nr. 1 Satz 2) werden Entscheidungen (insbesondere über Ver-

fahrenshandlungen, Änderungen an den Vergabeunterlagen sowie sonstige 

Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren) wie folgt gefällt: 

1. Die Arbeitsgruppe erarbeitet Empfehlungen für den Lenkungskreis.  

2. Der Lenkungskreis gibt eigene Empfehlungen ab. Wenn die Arbeitsgruppe 

ihm gegenüber eine Empfehlung abgibt, soll der Lenkungskreis darüber 

entscheiden, ob er sich die Empfehlung zu eigen macht, wenn nicht be-

sondere Umstände wie z. B. Eilbedürftigkeit, dagegen sprechen. Im Übri-

gen kann er frei eigene Empfehlungen entwickeln. Er entscheidet über 

seine Empfehlungen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 

wobei ein Empfehlungsvorschlag als abgelehnt gilt, wenn die LHM nicht 

zustimmt. Er muss seine Empfehlungen so begründen, dass alle Vertrags-

parteien diese selbst inhaltlich prüfen können.  

3. Der Lenkungskreis übermittelt seine Empfehlungen an die Vergabestelle. 

Die Vergabestelle informiert alle Vertragsparteien über anstehende Maß-

nahmen und Verfahrenshandlungen und setzte eine angemessene Frist 

(regelmäßig zwei Werktage) innerhalb derer die Vertragsparteien den 

Maßnahmen und Handlungen zustimmen oder Widerspruch erheben kön-

nen. Wenn eine Vertragspartei keinen rechtzeitigen Widerspruch in Text-

form gegenüber der Vergabestelle äußert, wird dies als Zustimmung ge-

wertet. Alle Vertragsparteien sind verpflichtet, die von der Vergabestelle 

übermittelten Informationen selbst inhaltlich zu prüfen und das Ergebnis 

der Prüfung zu dokumentieren. 

4. Erhebt eine Vertragspartei Widerspruch, gilt folgendes: 

a. Die widersprechende Vertragspartei wird nicht mehr Auftraggeberin 

des auszuschreibenden Auftrags. Die Beschaffung wird mit den 
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übrigen Vertragsparteien fortgeführt. Die widersprechende Vertrags-

partei wird bei der Ausgestaltung der Vergabeunterlagen als Options-

gebietskörperschaft behandelt. Die Vergabestelle darf die Vergabeun-

terlagen eigenständig anpassen, wobei die Vorgaben gemäß § 15 Abs.  

(1) Nr. 3 Satz 2 und 3 und Nr. 4 gelten.  

b. Die widersprechende Vertragspartei darf an Entscheidungen nach die-

ser Zweckvereinbarung bis zur Beendigung eines im Rahmen der Aus-

schreibung erteilten Auftrages, bis zur Aufhebung eines laufenden 

Vergabeverfahrens, bis zu einer Entscheidung zur Nichtdurchführung 

eines Vergabeverfahrens oder bis sie Auftraggeberin nach Buchst. c 

wird, nicht teilnehmen. Bei der Berechnung von Quoren gilt sie solange 

nicht als Vertragspartei. 

c. Soweit die Vergabeunterlagen entsprechende Regelungen vorsehen, 

kann die widersprechende Vertragspartei nach Zuschlagserteilung 

durch Erklärung gegenüber der MVV verlangen, Auftraggeberin zu 

werden. Über die Erklärung setzt die MVV alle Vertragsparteien zeit-

nah in Kenntnis. Wenn die übrigen Vertragsparteien nach dem in § 17 

beschriebenen Verfahren eine anderweitige Entscheidung treffen, gilt 

Satz 1 nicht. Dies ist auch nach der Erklärung gemäß Satz 1 möglich. 

d. Bestehende Kostentragungspflichten bleiben unberührt. 

(2) Wenn während des Vergabeverfahrens insgesamt so viele Vertragsparteien Wi-

derspruch erheben, dass sie gemeinsam mindestens 25 % der zum Zeitpunkt 

der Vergabebekanntmachung zu beschaffenden Fahrräder ausmachen, kann 

der Lenkungskreis beschließen, dass das Vergabeverfahren aufgehoben wird; 

es gilt Abs. (1). 

(3) Alle Vertragsparteien bevollmächtigen bereits mit Abschluss dieser Zweckver-

einbarung alle zukünftigen Vergabestellen im Sinne dieser Zweckvereinbarung, 

Entscheidungen, die nach den vorstehenden Verfahren getroffen wurden, in ih-

rem Namen umzusetzen und die Beschaffung entsprechend durchzuführen so-

wie Erklärungen mit Wirkung für und gegen die Vertragsparteien zu empfangen. 

Alle Vertragsparteien verpflichten sich allen anderen Vertragsparteien gegen-

über, Entscheidungen, die nach dem vorstehenden Verfahren getroffen wurden, 

umzusetzen bzw. deren Umsetzung durch die Vergabestelle zu dulden und zu 

unterstützen. 
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7. Abschnitt: Nach Zuschlagserteilung 

§ 17 Entscheidungsfindung nach Zuschlagserteilung 

(1) Nach Zuschlagserteilung im Vergabeverfahren der Dienstleistung für das Bike-

sharing-System (vgl. § 8 Abs. (3) Nr. 1 Satz 2) treffen alle Vertragsparteien sol-

che Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Bikesharing-System, die nur 

sie selbst betreffen, eigenständig. 

(2) Soweit Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Bikesharing-System betrof-

fen sind, die mehrere oder alle Vertragsparteien betreffen (z. B. Vertragsände-

rungen, Anpassung von Tarifen, Servicequalitäten o. ä.), gilt: 

1. Die Arbeitsgruppe erarbeitet Empfehlungen für den Lenkungskreis. 

2. Der Lenkungskreis gibt eigene Empfehlungen ab. Wenn die Arbeitsgruppe 

ihm gegenüber eine Empfehlung abgibt, muss der Lenkungskreis darüber 

entscheiden, ob er sich die Empfehlung zu eigen macht. Im Übrigen kann 

er frei eigene Empfehlungen entwickeln. Er entscheidet über seine Emp-

fehlungen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei ein 

Empfehlungsvorschlag als abgelehnt gilt, wenn die LHM nicht zustimmt.  

3. Der Lenkungskreis übermittelt seine Empfehlungen an die Vergabestelle 

(MVV). Die Vergabestelle informiert alle Vertragsparteien über anstehende 

Maßnahmen und setzte eine angemessene Frist (regelmäßig eine Woche) 

innerhalb derer die Vertragsparteien den Maßnahmen zustimmen oder Wi-

derspruch erheben können. Wenn eine Vertragspartei keinen rechtzeitigen 

Widerspruch in Textform gegenüber der Vergabestelle äußert, wird dies 

als Zustimmung gewertet. 

4. Die Empfehlung ist angenommen, wenn nicht mindestens eine Vertrags-

partei rechtzeitig Widerspruch erhebt. Der Lenkungskreis kann im Falle ei-

nes Widerspruchs eine zweite (ggf. angepasste) Empfehlung abgeben. 

Anschließend wird gemäß Nr. 3 verfahren. 

5. Die zweite Empfehlung gilt als angenommen, wenn nicht so viele Vertrags-

parteien rechtzeitig Widerspruch erheben, dass sie gemeinsam mindes-

tens 25 % der gegenwärtig im System befindlichen Fahrräder (abzüglich 

der Fahrräder der LHM) ausmachen. 

(3) Alle Vertragsparteien bevollmächtigen bereits mit Abschluss dieser Zweckver-

einbarung alle Mitglieder des Lenkungskreises sowie die zukünftigen Vergabe-

stellen, Empfehlungen, die nach den vorstehenden Verfahren angenommen wur-

den, in ihrem Namen umzusetzen und Erklärungen mit Wirkung für und gegen 

die Vertragsparteien entgegenzunehmen. Alle Vertragsparteien verpflichten sich 

allen anderen Vertragsparteien gegenüber, Entscheidungen, die nach dem 
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vorstehenden Verfahren beschlossen wurden, umzusetzen bzw. deren Umset-

zung durch die die Vertragsparteien, die Vertretungspersonen in den Lenkungs-

kreis entsenden, zu dulden und zu unterstützen. 

§ 18 Betriebskoordination  

(1) Die Betriebskoordination umfasst folgende Aufgaben: 

1. Überwachung der Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen des 

Dienstleisters; 

2. Beschaffung und Betrieb eines Datendashboards zur Betriebssteuerung 

und Überwachung des Bikesharing-Systems unter Federführung MVV und 

Beteiligung MVG; das Dashboard steht den Vertragsparteien, der MVV 

und der MVG vollständig zur Verfügung; 

3. Aufbereitung und Bereitstellung sowie ggf. Erhebung von Daten mit Bezug 

zum Bikesharing-System für die Vertragsparteien zur Erfüllung ihrer jewei-

ligen Aufgaben, ggf. unter Nutzung von vom Dienstleister bereitgestellten 

Daten; 

4. Vertretung der Interessen der Vertragsparteien gegenüber dem Dienstleis-

ter; Abstimmungen mit dem Dienstleister zur Leistungserbringung und -

verbesserung im Interesse der Vertragsparteien; 

5. Information und Hilfestellung für die Vertragsparteien; Unterstützung bei 

der Formulierung von Kommunikationsmaßnahmen; 

6. Beantwortung von Anfragen von Nutzenden und Bürger:innen. 

(2) Sonstige Aufgabenzuweisungen nach dieser Zweckvereinbarung bleiben unbe-

rührt. 

8. Abschnitt: Weitere Vorgaben zur Kooperation 

§ 19 Weitere Vorgaben zur Kooperation  

(1) Alle Vertragsparteien sind verpflichtet, gegenüber der LHM und ggf. gegenüber 

der Vergabestelle eine vertretungsberechtigte Ansprechperson zu benennen, die 

für Fragen und Entscheidungen im Hinblick auf diese Zweckvereinbarung zur 

Verfügung steht. Bei Verhinderung sind die Vertragsparteien verpflichtet, für eine 

Vertretung zu sorgen und die E-Mails, die an die Ansprechperson gesendet wer-

den, weiterzuleiten. 
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(1) Vergaberechtliche und kommunalrechtliche Mitwirkungsverbote in Vergabever-

fahren müssen von den Vertragsparteien jeweils selbst geklärt und eingehalten 

werden. Die Vertragsparteien stellen insbesondere sicher, dass niemand an Ent-

scheidungen in Vergabeverfahren mitwirkt, der gemäß § 6 VgV ausgeschlossen 

ist. 

(2) Die Vertragsparteien vereinbaren Verschwiegenheit hinsichtlich aller Umstände 

und Informationen, von denen sie im Rahmen der Vorbereitung und Durchfüh-

rung des Vergabeverfahrens Kenntnis erlangen, soweit sie nicht die jeweilige 

Vertragspartei selbst betreffen. Dies gilt nicht für gesetzliche Mitteilungspflichten 

oder Mitteilungspflichten gegenüber Aufsichtsgremien und -behörden sowie im 

Rahmen einer Beratung durch Rechtsanwält:innen, Steuerberater:innen oder 

Wirtschaftsprüfer:innen. 

(3) Die Vertragsparteien stellen sicher, dass Informationen, die im Rahmen des 

Vergabeverfahrens anfallen, nur denjenigen Mitarbeitenden in dem Umfang zur 

Kenntnis gelangen, wie dies zur ordnungsgemäßen Bearbeitung erforderlich ist. 

(4) Alle Vertragsparteien sind verpflichtet, ihrer vergaberechtlichen Obliegenheit 

nachzukommen und die wesentlichen Entscheidungen in Bezug auf die Vorbe-

reitung und Durchführung von Vergabeverfahren selbst zu treffen. Dies beinhal-

tet eine eigene inhaltliche Prüfung, die von den Vertragsparteien eigenständig 

zu dokumentieren ist. 

(5) Die Vertragsparteien sind verpflichtet, die Einhaltung etwaiger für sie geltender 

Förderbestimmungen zu prüfen und abzusichern sowie die Arbeitsgruppe und 

den Lenkungskreis über Anforderungen an die Ausgestaltung und Beschaffung 

des Bikesharing-Systems, die sich aufgrund der Förderbestimmungen ergeben, 

unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Wenn eine Entscheidung nach dieser 

Zweckvereinbarung getroffen werden soll (vgl. § 15, § 16 und § 17), die nicht im 

Einklang mit den Förderbestimmungen steht, ist die betroffene Vertragspartei 

verpflichtet, ihr Widerspruchsrecht gemäß 5. Abschnitt§ 15 Abs. (1) Nr. 3 Satz 2, 

§ 16 Abs. (1) Nr. 3 Satz 2 und § 17 (2) Nr. 3 Satz 2 und Nr. 4 Satz 3 auszuüben. 

Bei einem Verstoß gegen die vorgenannten Verpflichtungen zur Prüfung und Ab-

sicherung der Einhaltung der Förderbestimmungen bzw. zur Ausübung des Wi-

derspruchsrechtes, verzichtet die jeweilige Vertragspartei auf etwaige Forderun-

gen gegenüber den übrigen Vertragsparteien im Zusammenhang mit einer etwa-

igen Verletzung von Förderbestimmungen. 
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9. Abschnitt: MVG Rad, andere Zweckvereinbarungen 

§ 20 MVG Rad, Andere Zweckvereinbarungen 

(1) Soweit auf dem Gebiet einer Vertragspartei ein Angebot des MVG Rades be-

steht, darf dieses Angebot bis zu dem Zeitpunkt bestehen bleiben, in dem das 

Leistungsvolumen des im Rahmen eines nach dieser Zweckvereinbarung verge-

benen Auftrags für einen Bikesharing-Betreiber (§ 8 Abs. (3) Nr. 1 Satz 2) in dem 

betreffenden Gebiet mindestens das Leistungsvolumen nach Anlage 1 bzw. An-

lage 2 für das Gebiet erreicht hat. Die nach Satz 1 betroffenen Vertragsparteien 

können einvernehmlich (bzw. auf dem Gebiet der LHM einseitig die LHM) ent-

scheiden, das Angebot schon vor dem in Satz 1 bestimmten Zeitpunkt zu redu-

zieren oder einzustellen. Bestehende Vereinbarungen das MVG Rad betreffend, 

die nur zwischen Vertragsparteien dieser Zweckvereinbarung getroffen wurden, 

bleiben bestehen, soweit sie das MVG Rad betreffen und dem Zweck dieser 

Zweckvereinbarung nicht zuwiderlaufen; im Übrigen gilt Abs. (4). Nach Einstel-

lung eines Angebots des MVG Rades gemäß Satz 1 bzw. Satz 2 gilt für die be-

troffene Vertragspartei Abs. (5). 

(2) Die „Kooperationsvereinbarung als kommunaler Zusammenschluss: Vereinba-

rung zwischen den Kommunen der NordAllianz zur Errichtung von Radinfrastruk-

tur im Rahmen des Förderprogramms „Klimaschutz durch Radverkehr““ (Anlage 

3; im Folgenden: Kooperationsvereinbarung) zwischen den Städten Garching bei 

München und Unterschleißheim sowie den  Gemeinden Eching, Hallbergmoos, 

Ismaning, Neufahrn bei Freising, Oberschleißheim und Unterföhring vom 

09.11.2022 gilt zwischen ihren Vertragsparteien mit der folgend Maßgabe fort, 

dass bei Widersprüchen die Regelungen der vorliegende Zweckvereinbarung 

den Regelungen der Kooperationsvereinbarung vorgehen; insbesondere gilt: 

1. Die Vorgaben zum Bikesharing-System oder zu den Vertragsbeziehungen 

zum Dienstleister in der Kooperationsvereinbarung sollen vom Lenkungs-

kreis beachtet werden. Die Regelungen dieser Zweckvereinbarung, die 

Empfehlungen des Lenkungskreises sowie die nach den Vorgaben dieser 

Zweckvereinbarung getroffenen Entscheidungen gehen den Bestimmun-

gen der Kooperationsvereinbarung jedoch vor. 

2. Soweit die Aufgabenverteilung der Kooperationsvereinbarung im Wider-

spruch zur Aufgabenverteilung dieser Zweckvereinbarung steht, geht 

diese Zweckvereinbarung vor. Die Vertragsparteien der Kooperationsver-

einbarung können untereinander vereinbaren, dass die Regelung zur Auf-

gabenverteilung der Kooperationsvereinbarung im Innenverhältnis der 

Vertragsparteien der Kooperationsvereinbarung fortgelten. 
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3. Hinsichtlich der Kostenverteilung der Betriebskosten des Pedelecsharings 

und der Verwendung der Einnahmen aus dem Bikesharing-System sowie 

der Kostenverteilung für investive Maßnahmen mit Bezug zum Pedelecs-

haring gehen die Regelungen dieser Zweckvereinbarung den Regelungen 

der Kooperationsvereinbarung vor. Die Vertragsparteien der Kooperati-

onsvereinbarung können untereinander vereinbaren, dass die Regelung 

zur Kostentragung der Kooperationsvereinbarung im Innenverhältnis der 

Vertragsparteien der Kooperationsvereinbarung fortgelten. 

4. Den Vertragsparteien der Kooperationsvereinbarung steht es frei, die Ko-

operationsvereinbarung zu beenden oder zu ändern. Im Falle einer Ände-

rung gehen die Regelungen dieser Zweckvereinbarung den geänderten 

Regelungen der Kooperationsvereinbarung vor. 

Die Vertragsparteien der Kooperationsvereinbarung – nicht aber die sonstigen 

Vertragsparteien dieser Zweckvereinbarung – sind selbst verpflichtet, die Einhal-

tung etwaiger der Kooperationsvereinbarung zugrundeliegender Förderbestim-

mungen sicherzustellen. Wenn nicht alle Vertragsparteien der Kooperationsver-

einbarung Vertragspartei dieser Zweckvereinbarung sind, gelten die oben ge-

nannten Bestimmungen nur im Verhältnis der Vertragsparteien dieser Zweckver-

einbarung; für die Vertragsparteien dieser Zweckvereinbarung, die auch Ver-

tragspartei der Kooperationsvereinbarung sind, gilt insofern Abs. (5). 

(3) Die Zweckvereinbarung zwischen dem Landkreis Fürstenfeldbruck und den 

Städten Fürstenfeldbruck, Germering, Olching und Puchheim sowie den Ge-

meinden Grafrath, Gröbenzell, Landsberied, Maisach, Mammendorf und Schön-

geising (Anlage 4; im Folgenden: Zweckvereinbarung-FFB), bzw. etwaige 

Zweckvereinbarung die aufgrund einer geänderten Beschlusslage in den betref-

fenden Gremien anstelle der Zweckvereinbarung-FFB abgeschlossen werden, 

kann neben der vorliegenden Zweckvereinbarung mit der Maßgabe gelten, dass 

bei Widersprüchen die Regelungen der vorliegenden Zweckvereinbarung den 

Regelungen der Zweckvereinbarung-FFB vorgehen; insbesondere gilt: 

1. Die Vorgaben zum Bikesharing-System oder zu den Vertragsbeziehungen 

zum Dienstleister in der Zweckvereinbarung-FFB sollen vom Lenkungs-

kreis beachtet werden. Die Regelungen dieser Zweckvereinbarung, die 

Empfehlungen des Lenkungskreises sowie die nach den Vorgaben dieser 

Zweckvereinbarung getroffenen Entscheidungen gehen den Bestimmun-

gen der Zweckvereinbarung-FFB jedoch vor. 

2. Soweit die Aufgabenverteilung der Zweckvereinbarung-FFB im Wider-

spruch zur Aufgabenverteilung dieser Zweckvereinbarung steht, geht 

diese Zweckvereinbarung vor. Die Vertragsparteien der Zweckvereinba-

rung-FFB können untereinander vereinbaren, dass die Regelung zur Auf-

gabenverteilung der Zweckvereinbarung-FFB im Innenverhältnis der Ver-

tragsparteien der Zweckvereinbarung-FFB fortgelten. 
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3. Hinsichtlich der Kostenverteilung und der Abrechnung mit Dienstleistern 

gehen die Regelungen dieser Zweckvereinbarung den Regelungen der 

Zweckvereinbarung-FFB vor. Die Vertragsparteien der Zweckvereinba-

rung-FFB können untereinander vereinbaren, dass die Regelung zur Kos-

tentragung und/oder zur Abrechnung mit dem Dienstleister der Zweckver-

einbarung-FFB im Innenverhältnis der Vertragsparteien der Zweckverein-

barung-FFB fortgelten. 

4. Den Vertragsparteien der Zweckvereinbarung-FFB steht es frei, die 

Zweckvereinbarung-FFB zu beenden oder zu ändern. Im Falle einer Än-

derung gehen die Regelungen dieser Zweckvereinbarung den geänderten 

Regelungen der Zweckvereinbarung-FFB vor. 

Die Vertragsparteien der Zweckvereinbarung-FFB – nicht aber die sonstigen 

Vertragsparteien dieser Zweckvereinbarung – sind selbst verpflichtet, die Einhal-

tung etwaiger der Zweckvereinbarung-FFB zugrundeliegender Förderbestim-

mungen sicherzustellen. Wenn nicht alle Vertragsparteien der Zweckvereinba-

rung-FFB Vertragspartei dieser Zweckvereinbarung sind, gelten die oben ge-

nannten Bestimmungen nur im Verhältnis der Vertragsparteien dieser Zweckver-

einbarung; für die Vertragsparteien dieser Zweckvereinbarung, die auch Ver-

tragspartei der Zweckvereinbarung-FFB sind, gilt insofern Abs. (5). 

(4) Im Fall von weiteren Zweckvereinbarungen, sonstigen Kooperationsformen nach 

dem KommZG oder anderen öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Verein-

barungen mit Bezug zum Bikesharing, an denen nur Vertragsparteien dieser 

Zweckvereinbarung beteiligt sind (sonstige Vereinbarungen), gehen die Bestim-

mungen dieser Zweckvereinbarung den Bestimmungen der sonstigen Vereinba-

rungen vor. Dies gilt nicht, soweit die Bestimmungen der sonstigen Vereinbarun-

gen nicht den Betrieb von oder das Marketing für Bikesharing, sondern insbe-

sondere Bikesharing-Stationen oder sonstige Bikesharing-Infrastruktur betref-

fen. 

(5) Unbeschadet Abs. (1) und Abs. (2) sind die Vertragsparteien verpflichtet, beste-

hende Zweckvereinbarungen, die im Widerspruch zu dieser Zweckvereinbarung 

stehen oder ihren Zielen zuwiderlaufen, unverzüglich anzupassen oder zu been-

den. 
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10. Abschnitt: Schlussbestimmungen 

§ 21 Anzeige bei der Aufsichtsbehörde 

(1) Die Vereinbarung ist der Aufsichtsbehörde gemäß Art. 12 Abs. (1) KommZG an-

zuzeigen.  

(2) Die Änderung, Kündigung und Aufhebung der Vereinbarung ist der Aufsichtsbe-

hörde gemäß Art. 14 Abs. (1) KommZG ebenfalls anzuzeigen. Die Vertragspar-

teien verpflichten sich, die Änderung, Kündigung oder Aufhebung der Vereinba-

rung der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. 

§ 22 Anwendbares Recht 

Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

§ 23 Schriftform 

Mündliche Nebenvereinbarungen sind nicht getroffen. Jede Änderung oder Ergänzung, 

einschließlich dieser Bestimmung, bedarf der Schriftform. 

§ 24 Änderungen der zugrundeliegenden Verhältnisse, salvatorische Klausel 

(1) Bei wesentlichen Änderungen der dieser Vereinbarung zugrunde liegenden Ver-

hältnisse ist auf Antrag einer Vertragspartei über eine entsprechende Anpassung 

zu verhandeln.  

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder undurch-

führbar sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 

des Vertrags hiervon nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurch-

führbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung tre-

ten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die 

die Vertragspartner mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung 

verfolgt haben. Gleiches gilt für den Fall, dass die Vertragspartner nachträglich 

feststellen, dass die Vereinbarung lückenhaft ist. 
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§ 25 Anlagenspiegel 

Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Zweckvereinbarung: 

Anlage 1 Liste der Basisgebietskörperschaften und der Anzahl der gewünschten Fahr-

räder 

Anlage 2 Liste der Optionsgebietskörperschaften und der Anzahl der gewünschten 

Fahrräder 

Anlage 3 „Kooperationsvereinbarung als kommunaler Zusammenschluss: Vereinba-

rung zwischen den Kommunen der NordAllianz zur Errichtung von Radinfra-

struktur im Rahmen des Förderprogramms „Klimaschutz durch Radverkehr““ 

(im Folgenden: Kooperationsvereinbarung) zwischen den Städten Garching 

bei München und Unterschleißheim sowie den  Gemeinden Eching, Hall-

bergmoos, Ismaning, Neufahrn bei Freising, Oberschleißheim und Unterföh-

ring vom 09.11.2022 

Anlage 4 Entwurf der Zweckvereinbarung zwischen dem Landkreis Fürstenfeldbruck 

und den Städten Fürstenfeldbruck, Germering, Olching und Puchheim sowie 

den Gemeinden Grafrath, Gröbenzell, Landsberied, Maisach, Mammendorf 

und Schöngeising über das Verhältnis zwischen Landkreis und Kommunen 

beim Aufbau und Betrieb eines Netzes von Mobilitäts- und Radstationen so-

wie bei der Beantragung und Abrechnung von Fördermitten im Rahmen die-

ses Vorhabens. 

 

 

 



Anlage 1 Liste der Basisgebietskörperschaften und der Anzahl der 
gewünschten Fahrräder (gem. §3 II Zweckvereinbarung) 
 
Letzte Anpassung: 25.09.2023 (Anlage wird gem.§7 der Zweckvereinbarung regelmäßig 
fortgeschrieben) 

Gemeinde/ 
Stadt/Markt Mechanische Räder Pedelecs 

Landeshauptstadt München 3200 2000 
Geretsried 20 10 
Wolfratshausen 0 10 
Bad Tölz 36* 12* 
Gauting 39* 13* 
Gilching 20 6 
Fürstenfeldbruck 70 0*** 
Germering 80 0*** 
Grafrath 3 0*** 
Gröbenzell 30 0*** 
Landsberied 10 0*** 
Maisach 45 0*** 
Mammendorf 25 0*** 
Olching 50 0*** 
Puchheim 76 0*** 
Schöngeising 6 0*** 
Dachau Stadt 0 120 
Hebertshausen 10* 4* 
Aschheim 28 26 
Aying 14* 5* 
Brunnthal 14* 5* 
Feldkirchen 19* 7* 
Garching 46* 16* 
Gräfelfing 36* 12* 
Grünwald 30* 10* 

Haar 56* 19* 
Hohenbrunn 23* 8* 
Höhenkirchen-Siegertsbrunn 28* 10* 
Ismaning 46* 80* 
Kirchheim-Heimstetten 35  0 
Neubiberg 39* 13* 
Neuried 22* 8* 
Oberschleißheim 31* 10* 
Oberhaching 36* 12* 

Planegg 93  0 
Pullach im Isartal 36  0 
Tau�irchen 47* 16* 

Unterföhring 38 45 
Unterhaching 66* 22* 
Unterschleißheim  0** 57 
Hallbergmoos 0** 30* 



Neufahrn 0** 30* 
Eching 0** 30* 
Holzkirchen 30* 10* 
Weyarn 7* 3* 
Valley 6* 2* 
Otterfing 9* 3* 

 

*Schätzwert beruhend auf der Grundsatzuntersuchung geteilte Mikromobilität 

**Derzeit noch keine genauen Schätzwerte vorhanden   

*** Ggf. Tausch eines noch durch die Gremien zu bes�mmenden Anteils an mechanischen Rädern 
durch Pedelecs 



Anlage 2: Liste der Optionsgebietskörperschaften und der Anzahl der 
gewünschten Fahrräder (gem. §3 III Zweckvereinbarung) 
 
Letzte Anpassung: 25.09.2023 (Anlage wird gem.§7 der Zweckvereinbarung regelmäßig 
fortgeschrieben) 

Gemeinde/ Stadt/Markt Mechanische Räder Pedelecs 
Bad Tölz 36* 12* 
Geretsried 0** 0** 
Wolfratshausen 36* 12* 
Bad Heilbrunn 7* 3* 
Benediktbeuern 7* 2* 
Bichl 4* 2* 
Dietramszell 10* 4* 
Egling 10* 4* 
Eurasburg 8* 3* 
Gaißach 6* 2* 
Greiling 3* 1* 
Icking 7* 3* 
Kochel am See 7* 3* 
Königsdorf 6* 2* 
Lenggries 19* 6* 
Münsing 8* 3* 
Reichersbeuern 4* 2* 
Sachsenkam 3* 0** 
Schlehdorf 3* 0** 
Wackersberg 7* 2* 
Gauting    0** 0**  
Gilching 18 6 
Andechs 7* 2* 
Feldafing 9* 3* 
Herrsching am Ammersee 20* 7* 
Inning am Ammersee 9* 3* 
Pöcking 10* 4* 
Seefeld 14* 5* 
Stadt Starnberg 44* 15* 
Tutzing 19* 6* 
Weßling 11* 3* 
Wörthsee 9* 3* 
Fürstenfeldbruck 0** 0** 
Germering 0** 0** 
Grafrath 0** 0** 
Gröbenzell 0** 0** 
Maisach 0** 0** 
Mammendorf 0** 0** 
Olching 0** 0** 
Puchheim 0** 0** 
Schöngeising 0** 0** 
Landsberied 0** 0** 

Alling 6* 2* 
Moorenweis 10* 0 



Adelshofen 5* 0 
Hattenhofen 5* 0 
Althegnenberg 5* 0 
Oberschweinbach 5* 0 
Mittelstetten 5* 0 
Jesenwang 5* 0 
Kottgeisering 5* 0 
Egenhofen 10* 1* 
Dachau Stadt 0** 0** 
Hebertshausen 0** 0** 
Karlsfeld 41* 14* 
Röhrmoos 12* 4* 
Haimhausen 10* 4* 
Vierkirchen 9* 3* 
Weichs 7* 2* 
Altomünster 15* 5* 
Markt Indersdorf, M. 19* 7* 
Schwabhausen 12* 4* 
Bergkirchen 0 0 
Sulzemoos 6* 2* 
Odelzhausen 10* 3* 
Pfaffenhofen a. d. Glonn 4* 2* 
Erdweg 11* 4* 
Hilgertshausen - Tandern 7* 2* 
Ebersberg 22* 8* 
Grafing 25* 9* 
Vaterstetten 46* 15* 
Anzing 8* 3* 
Forstinning 8* 3* 
Poing 30* 10* 
Aschheim 0** 0** 
Aying 0** 0** 
Brunnthal 0** 0** 
Feldkirchen 0** 0** 
Garching b. München 0** 0** 
Gräfelfing 0** 0** 
Grünwald 0** 0** 
Haar 0** 0** 
Hohenbrunn 0** 0** 
Höhenkirchen-Siegertsbrunn 0** 0** 
Ismaning 0** 0** 
Kirchheim-Heimstetten 0** 0** 
Neubiberg 0** 0** 
Neuried 0** 0** 
Oberschleißheim 0** 0** 
Planegg 0** 0** 
Pullach im Isartal 0** 0** 
Tau�irchen 0** 0** 

Unterföhring 0** 0** 
Unterhaching 0** 0** 



Unterschleißheim 0** 0** 
Baierbrunn 8* 3* 
Grasbrunn 18* 6* 
Sauerlach 22* 7* 
Oberhaching 36* 12* 
Putzbrunn 17* 6* 
Erding 69* 22* 
Neufahrn bei Freising 50* 0** 
Eching 35* 0** 
Allershausen 11* 4* 
Attenkirchen 5* 2* 
Au in der Hallertau 11* 4* 
Fahrenzhausen 10* 3* 
Freising 92* 31* 
Gammelsdorf 3* 1* 
Haag an der Amper 5* 2* 
Hallbergmoos 21* 7* 
Hohenkammer 5* 2* 
Hörgertshausen 4* 1* 
Kirchdorf an der Amper 6* 3* 
Kranzberg 7* 3* 
Langenbach 7* 3* 
Marzling 6* 2* 
Mauern 6* 2* 
Moosburg an der Isar 35* 12* 
Nandlstadt 10* 3* 
Paunzhausen 37* 13* 
Rudelzhausen 7* 2* 
Wang 4* 2* 
Wolfersdorf 5* 2* 
Zolling 9* 3* 
Holzkirchen 0** 0** 
Otterfing 0** 0** 
Valley 0** 0** 
Weyarn 0** 0** 
Bad Wiessee 0** 0** 
Bayrischzell 0** 0** 
Fischbachau 0** 0** 
Gmund a. Tegernsee 0** 0** 
Hausham 0** 0** 
Irschenberg 0** 0** 
Kreuth 0** 0** 
Miesbach 0** 0** 
Rottach-Egern 0** 0** 
Schliersee 0** 0** 
Tegernsee 0** 0** 
Waakirchen 0** 0** 
Warngau 0** 0** 

 

*Schätzwert beruhend auf der Grundsatzuntersuchung geteilte Mikromobilität 



**Derzeit noch keine genauen Schätzwerte vorhanden   

 Basisgebiete mit op�onaler Erweiterung des Leistungsumfangs 
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ANLAGE 4 

1. Beschlossene Version von 2022 

 

Der 

Landkreis Fürstenfeldbruck 

- vertreten durch den Landrat und nachfolgend als „Landkreis“ bezeichnet - 

 

und 

 

die  

Städte Fürstenfeldbruck, Germering, Olching und Puchheim sowie die Gemeinden Grafrath, 

Gröbenzell, Landsberied, Maisach, Mammendorf und Schöngeising 

- vertreten durch den jeweiligen Oberbürgermeister bzw. die Erste Bürgermeisterin / den Ersten 

Bürgermeister und nachfolgend jeweils als „Kommune“, zusammen als „Kommunen“ bezeichnet - 

 

- nachfolgend gemeinsam als „Partner“ bezeichnet -  

 

schließen gemäß Art. 2 Abs. 1 und Art. 7 ff. des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 

(KommZG) folgende  

 

ZWECKVEREINBARUNG 

 

Präambel 

Die Partner beabsichtigen in den Kommunen den Aufbau eines Netzes von Mobilitäts- und 
Radstationen mit einheitlichem und in seinem Umfang lokal abgestuftem Verkehrsangebot. Das 
vorgesehene Angebot umfasst insb. Car- und Bikesharing sowie Infrastruktureinrichtungen für den 
Individualradverkehr. Mit dem Aufbau eines solchen Stationsangebotes, das eng mit dem 
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) vernetzt wird, stellen die Partner allen Menschen, die in 
den Kommunen leben, diese besuchen oder dort arbeiten, ein attraktives Alternativangebot zum 
motorisierten Individualverkehr bereit. So soll ein Beitrag zur verkehrlichen Entlastung und zum 
Klimaschutz geleistet werden. 

Gemäß mobilitätswissenschaftlicher Erkenntnisse ist dabei in Bezug auf Zugang, Nutzung und 
Erscheinungsbild ein einheitliches System erforderlich, damit das vorgesehene Stationsangebot 
angenommen wird und so einen maßgeblichen verkehrlichen Mehrwert erzielt. Die 
flächendeckende Nutzbarkeit der Leih- bzw. Sharingangebote über kommunale Grenzen hinweg, 
deren möglichst unkomplizierte Beauskunftung, Buchung und Abrechnung, ein hoher 
Vernetzungsgrad mit dem bestehenden ÖPNV sowie die Wiedererkennbarkeit der Angebote im 
öffentlichen Raum sind dafür grundlegende Voraussetzungen.  

Zur Umsetzung ihres gemeinsamen Vorhabens beantragen die Partner finanzielle Zuwendungen 
in Form von Fördermitteln. 
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Um die Einheitlichkeit des Systems sowie Fördermittelbeantragung und -abwicklung gewährleisten 
zu können, ist eine Koordination und Bündelung von Aufgaben über eine zentrale Stelle 
erforderlich. Im vorliegenden Fall werden über das Landratsamt Zuständigkeiten beim Landkreis 
als Gesellschafter im regionalen Nahverkehrsverbund MVV (Münchner Verkehrs- und Tarifverbund 
GmbH) konzentriert. Zum Teil werden diese dem Landkreis durch die Kommunen übertragen. 

Um das Verhältnis zwischen Landkreis und Kommunen im Rahmen der genannten 
Zuständigkeiten vertraglich zu regeln, wird diese Zweckvereinbarung geschlossen. Die 
Vereinbarung wird durch eine Ergänzungsvereinbarung für jede einzelne Kommune konkretisiert. 

 

§ 1 Gegenstand der Zweckvereinbarung 

(1) Diese Zweckvereinbarung regelt das Verhältnis zwischen Landkreis und Kommunen beim 
Aufbau und Betrieb eines Netzes von Mobilitäts- und Radstationen sowie bei der 
Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln im Rahmen dieses Vorhabens. 

(2) Im Einzelnen betrifft die Zweckvereinbarung folgende im Rahmen des in § 1 Abs. 1 
genannten Vorhabens anfallende Aufgabenbereiche: 

a) Vergabeverfahren und Beschaffung, 
b) Aufbau von Mobilitäts- bzw. Radstationsinfrastruktur, 
c) Betrieb, 
d) Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit, 
e) Evaluation / Monitoring und 
f) Abwicklung von Förderverfahren. 

(3) Des Weiteren wird die Zusammenarbeit in folgenden den Mobilitäts- und Radstationsaufbau 
und -betrieb betreffenden Bereichen geregelt: 

a) Finanzierung,  
b) Grundstücke, 
c) Eigentum und 
d) Qualitätsstandards. 

(4) Die genannte Mobilitäts- und Radstationsinfrastruktur wird modular abgestuft ausgeführt. An 
allen Mobilitäts- und Radstationen werden mindestens eingerichtet: 

a) Stele, 
b) Bikesharing-Fahrräder mit passenden Abstellmöglichkeiten und 
c) Infrastruktur für den Individualradverkehr gemäß § 1 Abs. 5. 

(5) Die vorgesehene Infrastruktur für den Individualradverkehr kann je nach Kommune und 
Standort folgende Komponenten umfassen: 

a) Radabstellanlagen entsprechend der Empfehlungen des ADFC und der Hinweise 
zum Fahrradparken der FGSV, z. T. mit Überdachung, 

b) Abstellmöglichkeiten für Lastenräder inkl. Beschilderung / Markierung, 
c) abschließbare Fahrradboxen, 
d) Gepäckfächer / Spinde, 
e) Luft- und Reparaturstationen, 
f) E-Lademöglichkeiten. 

(6) Je nach Kommune und Standort können als Stationsangebote hinzukommen:  

a) (E-)Carsharing inkl. Fahrzeug und Stellplatz (ggf. mit Ladestationen), 
b) E-Lastenradsharingräder mit Abstellmöglichkeiten und Ladestationen,  
c) Stellflächen für E-Scooter inkl. Beschilderung / Markierung. 

(7) Der Unterschied zwischen Mobilitäts- und Radstationen liegt darin, dass Mobilitätsstationen 
in unmittelbarer Nähe zu Haltestellen des ÖPNV liegen, Radstationen diese Verknüpfung 
jedoch nicht bieten. 

(8) Eine tabellarische Übersicht der Aufgaben und Zuständigkeiten des Landkreises und der 
Kommunen ist dieser Zweckvereinbarung beigefügt (Anhang 1). 



 
 

Seite 3 von 29 
 

(9) Die Zusammenarbeit wird durch eine Ergänzungsvereinbarung für jede einzelne Kommune 
konkretisiert (gemäß Muster in Anhang 2). 

 

§ 2 Aufgaben und Aufgabenübertragung 

(1) Der Landkreis vergibt Liefer- und Dienstleistungsaufträge zur Beschaffung von Mobilitäts- 
und Radstationsinfrastruktur sowie für Kommunikations- und Evaluations- / 
Monitoringarbeiten. Den Betrieb von Mobilitäts- und Radstationsinfrastruktur vergibt der 
Landkreis stellvertretend für die Kommunen. 

(2) Ebenso vergibt und beauftragt der Landkreis durch ihn zur Förderung durch das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) angemeldete Lieferungen von, 
für den Stationsaufbau notwendigen Materialien und Tiefbau- / Montagearbeiten. Nicht zur 
Förderung angemeldete Tiefbau- und Montagearbeiten werden in der Regel durch die 
kommunalen Bauhöfe in Eigenregie durchgeführt. In letztgenanntem Fall vereinbaren der 
Landkreis und die jeweilige Kommune in einer Ergänzungsvereinbarung eine für die Partner 
praktikable Übernahmeabwicklung von über den Landkreis beschafften, geförderten 
Materialien mit dem kommunalen Bauhof. 

(3) Für Vergabe und Beschaffung von Materialien für den Tiefbau und den Stationsaufbau sowie 
für die Montage durch externe Dienstleister legen die Kommunen dem Landkreis für die 
Veröffentlichung / den Versand vorbereitete Leistungsbeschreibungen gemäß Vergaberecht 
vor. 

(4) Für die Richtigkeit der Angaben zu benötigten Materialien zum Stationsaufbau und für die 
Beauftragung externer Dienstleister sowie für den Inhalt diesbezüglicher 
Leistungsbeschreibungen übernehmen die Kommunen gegenüber dem Landkreis und den 
Auftragnehmern die rechtliche Verantwortung. 

(5) Die Kommunen führen erforderliche Entwurfs- und Ausführungsplanungen zum 
Stationsaufbau eigenverantwortlich durch. Die Kommunen begleiten, prüfen und 
koordinieren die Stationsaufbauarbeiten.  

(6) Eventuell erforderliche Genehmigungen für die Stationserrichtung sind durch die Kommunen 
beizubringen. 

(7) Der Landkreis vergibt und beauftragt Lieferanten von Stationsinfrastruktur sowie Dienstleister 
für die Stationsmontage und für Kommunikation / Evaluation. Die Kommunen beauftragen 
Betrieb und Wartung von Sharingangeboten. Für Reinigung, Winterdienst und 
Verkehrssicherung an Stationen und auf Flächen, auf denen diese sich befinden, sind die 
Kommunen verantwortlich. 

(8) Die zentrale Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit für das Mobilitäts- und Radstationsprojekt 
erfolgt über den Landkreis. Lokale Kommunikationsinhalte der Kommunen sind davon 
unbenommen. Der Landkreis stellt sicher, dass die Kommunen von ihnen finanzierte 
Infrastruktur durch das Aufbringen des eigenen amtlichen Wappens kenntlich machen 
können. Auf Stationsstelen werden Hinweise und Logos von den an der Finanzierung und 
Umsetzung des Projekts Beteiligten (Landkreis, jeweilige Kommune, Fördermittelgeber) 
ermöglicht. 

(9) Der Landkreis organisiert ein Evaluations- und Monitoringverfahren zur Auswertung der 
verkehrlichen Wirkungen der Mobilitäts- und Radstationsangebote. Hierzu strebt der 
Landkreis die Beschaffung anonymisierter Nutzungsdaten der Sharinganbieter an. 
Außerdem sieht er die Beauftragung geeigneter Dienstleister bzw. wissenschaftlicher 
Kooperationspartner für Erhebungen und Auswertungen vor. Die Kommunen unterstützen 
den Landkreis dabei mit den ihnen zur Verfügung stehenden Daten. Auswertungsergebnisse 
erhalten die Partner und der Fördermittelgeber. 

(10) Der Landkreis beantragt Fördermittel und ist Fördermittelempfänger für die Beschaffung und 
Installation von Stelen, Bikesharing-Fahrrädern mit passenden Abstellmöglichkeiten, 
Infrastruktur für den Individualradverkehr, E-Lastenradsharingrädern mit Abstellmöglichkeiten 
und Ladestationen sowie für Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit und Evaluation / 



 
 

Seite 4 von 29 
 

Monitoring. Hierzu bilden die Partner zusammen einen sogenannten Kommunalen 
Zusammenschluss, dem der Landkreis im Sinne des Fördermittelgebers vorsteht. 

(11) Für die in § 2 Abs. 10 genannten Elemente und Inhalte stellt der Landkreis einen Antrag auf 
Förderung im Rahmen des Förderaufrufes „Klimaschutz durch Radverkehr“ (Nationale 
Klimaschutzinitiative) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). 

(12) Der Landkreis übernimmt rechtsverbindlich die Verantwortung für die Umsetzung der im 
Rahmen des Förderaufrufes „Klimaschutz durch Radverkehr“ geförderten Projektinhalte. Er 
wird beim Fördermittelgeber BMWK als Zuwendungsempfänger geführt, tritt als Auftraggeber 
und Rechnungsempfänger für geförderte Projektinhalte auf, legt dem Fördermittelgeber 
Verwendungsnachweise vor, ist insgesamt für die Berichterstattung zur Projektumsetzung 
gegenüber dem Fördermittelgeber verantwortlich, unternimmt stellvertretend für alle Partner 
Dienstreisen zum Zuwendungsgeber und nimmt an Status- sowie Vernetzungstreffen teil. 

(13) Der Landkreis wird auf die Einhaltung der Bestimmungen des Fördermittelgebers BMWK 
durch alle Partner achten. Im Gegenzug unterstützen die Kommunen den Landkreis mit 
ihnen zur Verfügung stehenden Daten und Dokumentationen sowie mit der fristgerechten 
Umsetzung von ihnen im Rahmen dieser Zweckvereinbarung zugewiesenen Aufgaben bei 
der Einhaltung der Bestimmungen des Fördermittelgebers. 

(14) Es gelten sämtliche Nebenbestimmungen des Fördermittelbescheides des BMWK. 

(15) Die Kommunen garantieren die Vollständigkeit und Richtigkeit von Leistungsbeschreibungen 
für Tiefbau- und Montagearbeiten, von Entwurfs- und Ausführungsplanungen, das 
rechtzeitige Beibringen eventuell erforderlicher Genehmigungen sowie die Bereitstellung 
notwendiger, in kommunaler Hand befindlicher Daten für Evaluations- und 
Montoringaufgaben sowie für Nachweispflichten beim Fördermittelgeber. Werden geförderte 
Infrastrukturelemente und Tiefbaumaterialien durch kommunale Bauhöfe verbaut, 
garantieren die Kommunen die gemäß den Fördervorgaben ordnungsgemäße 
Dokumentation der Arbeiten für erforderliche Verwendungsnachweise. Bei Arbeiten durch 
beauftragte Dritte stellt die Kommune die zweck- und vorgabengemäße Durchführung der 
Arbeiten sicher. 

(16) Die Kommunen stellen die für die Stationseinrichtung benötigten Flächen mindestens für die 
Dauer der im Fördermittelbescheid genannten Projektlaufzeit und darauffolgenden 
Zweckbindungsfrist bereit. Die darauf installierte und geförderte Infrastruktur muss zu jeder 
Zeit für die Partner, für Dienstleister sowie Nutzerinnen und Nutzer frei zugänglich sein. 

(17) Des Weiteren halten die Kommunen die Vorgaben des Fördermittelgebers zur Platzierung 
von Hinweisen zur Förderung auf Materialien der Öffentlichkeitsarbeit, auf Bauschildern und 
auf geförderter Infrastruktur sowie weitere Vorgaben im Zusammenhang mit der Förderung 
ein. Der Landkreis stellt den Kommunen die notwendigen, sich aus dem 
Fördermittelbescheid diesbezüglich ergebenden Informationen zur Verfügung. 

 

§ 3 Finanzierung 

(1) Die Finanzierung der gesamten Mobilitäts- bzw. Radstationsinfrastruktur gemäß § 1 sowie 
der zum Aufbau dieser erforderlichen Tiefbau- und Montagearbeiten inkl. der dazu 
notwendigen Materialien übernehmen die Kommunen. 

(2) Die je nach Kommune und Standort zu finanzierende Infrastruktur und zu deren Aufbau 
notwendige Arbeiten sind in den Ergänzungsvereinbarungen aufgeführt. 

(3) Arbeitskosten und Rechnungen für Entwurfs- und Ausführungsplanungen, Bauhofleistungen, 
Betrieb der beschafften Stationsangebote, Wartung, Reinigung und Winterdienst an den 
Stationen sowie eventuell anfallende Gebühren für Genehmigungen und Grunderwerb / 
Gestattung sind durch die Kommunen zu tragen. 

(4) Der Landkreis finanziert Kommunikationsinhalte und die Öffentlichkeitsarbeit für das 
Gesamtprojekt sowie Evaluation / Montoring und notwendige Dienstreisen im Rahmen der 
Abwicklung des Förderverfahrens. 
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(5) Für die förderfähigen Elemente (Stelen, Bikesharing-Fahrräder mit passenden 
Abstellmöglichkeiten, Infrastruktur für den Individualradverkehr und E-Lastenradsharing mit 
Ladestationen) der Mobilitäts- bzw. Radstationen und für den dazugehörigen Tiefbau sowie 
für Montagearbeiten durch Dritte beantragt der Landkreis Fördermittel beim 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Der Landkreis begleicht 
Rechnungen für förderfähige Posten gegenüber Lieferanten / Dienstleistern. Hierfür 
beantragt er Fördermittel beim BMWK. Jede Kommune erstattet dem Landkreis den für sie 
anfallenden Eigenbehalt. Der Eigenbehalt entspricht der Differenz zwischen den 
tatsächlichen anteiligen Kosten der Kommune für die für sie beschafften förderfähigen 
Elemente / bestellten Leistungen und der tatsächlich ausgezahlten Fördersumme. Die 
Partner stellen sicher, dass für die durch die Kommunen zu finanzierenden Elemente und 
Leistungen kein finanzielles Defizit beim Landkreis verbleibt. 

(6) Für die durch den Landkreis finanzierten Leistungen (Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit, 
Evaluation / Monitoring und Dienstreisen) übernimmt der Landkreis den nach Abzug der 
Förderung tatsächlich anfallenden Restbetrag. 

(7) Die Partner gewährleisten vollumfängliche Kostentransparenz. 

 

 § 4 Grundstücke 

(1) Die Kommunen stellen die für die Mobilitäts- und Radstationen erforderlichen Grundstücke 
an den durch die Partner gemäß Ergänzungsvereinbarungen vereinbarten Standorten bereit. 

(2) Befinden sich benötigte Flächen nicht im Eigentum der jeweiligen Kommune, so hat die 
Kommune mit den jeweiligen Eigentümern selbstständig zu verhandeln und rechtssichere 
Gestattungs- oder Kaufverträge abzuschließen, um den Stationsaufbau sowie die dauerhafte 
Bereitstellung der Stationsangebote, deren uneingeschränkte Zugänglichkeit für die Partner, 
Dienstleister und Nutzerinnen und Nutzer auf den Flächen zu gewährleisten. Anfallende 
Kosten übernehmen die Kommunen. Befinden sich Flächen, die durch die Partner vorab 
definiert wurden, im Eigentum des Landkreises, so stellt dieser den Kommunen die Flächen 
unentgeltlich zur Verfügung. 

(3) Die Kommunen übernehmen die Verkehrssicherungspflicht, Reinigung und Winterdienst und 
die damit verbundene Haftung für die Stationsflächen und die Flächen, auf denen sich die 
Stationen befinden. 

(4) Die Flächen für Mobilitäts- und Radstationen müssen zu jeder Zeit während des Aufbaus der 
Stationsinfrastruktur für die Partner und für durch sie beauftragte Dritte, während des 
Stationsbetriebs für die Partner, für durch sie beauftragte Dritte sowie für Bürgerinnen und 
Bürger uneingeschränkt zugänglich sein. Sollte ein vollständiger oder teilweiser Rückbau von 
Stationselementen erfolgen, der den Bedarf einzelner Grundstücke obsolet macht, so endet 
nach dem Rückbau auch die Bereitstellungpflicht. Ein solcher Rückbau kann frühestens nach 
Ende der im Fördermittelbescheid des BMWK genannten Zweckbindungsfrist erfolgen. 

(5) Änderungen an den Eigentumsverhältnissen der mithilfe der Zuwendung geförderten 
Investitionen nach Ende der Zweckbindungsfrist sind zustimmungspflichtig. Die Zustimmung 
kann nur durch den Fördermittelgeber erfolgen. Gleiches gilt für Nutzungsänderungen von 
mithilfe der Förderung beschafften Infrastruktureinrichtungen. 

(6) Die Kommunen übernehmen gegenüber dem Landkreis und Dritten die Verantwortung dafür, 
dass die für durch den Landkreis im Rahmen des Projekts ausgeschriebene Leistungen und 
beschaffte Infrastruktur benötigten Grundstücke gemäß § 4 Abs. 3 bis 5 zur Verfügung 
stehen. 

(7) Für Grundstücke von Dritten, auf denen vom BMWK geförderte Infrastruktur errichtet wird, 
sind Absichtserklärungen der Eigentümer für Gestattungsverträge durch die Kommunen 
vorzulegen. Gestattungs- oder Kaufverträge sind durch die Kommunen rechtskräftig 
abzuschließen und spätestens bis zum Ende des Jahres 2022 auf Verlangen dem Landkreis 
sowie dem Fördermittelgeber vorzulegen. 
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(8) Werden außerhalb der Förderung des BMWK Stationen gemäß § 6 ausgebaut oder neu 
eingerichtet, so sind die Kommunen ebenso für die Bereitstellung der benötigten Flächen 
verantwortlich. Die Einhaltung der sich aus der Zweckbindungsfrist des BMWK ergebenden 
Mindestfrist für die Bereitstellung entfällt in diesen Fällen. 

 

§ 5 Eigentum 

(1) Sämtliche Mobilitäts- und Radstationsinfrastrukturen sowie Tiefbaumaterialien verbleiben 
nach Beschaffung, über die gesamte Laufzeit dieser Zweckvereinbarung und darüber 
hinaus, im Eigentum der jeweiligen Kommune.  

(2) Für den Fall, dass bei einer Erweiterung des Stationsnetzes Infrastruktur durch Dritte 
finanziert wird, geht diese nach Aufbau ebenfalls in das Eigentum der jeweiligen Kommune 
über. In diesem Fall gelten die Bestimmungen gemäß § 6, deren Einhaltung die Kommune 
sicherstellt und einfordert. Weitere Bestimmungen für diesen Fall sind in einer gesonderten 
Vereinbarung vertraglich zwischen Kommune und Dritten zu regeln. 

 

§ 6 Qualitätsstandards 

(1) Für eine für Nutzerinnen und Nutzer dauerhaft hindernisarme und unkomplizierte 
Zugänglichkeit von Stationsangeboten sowie zu deren flächendeckender Bereitstellung ist 
von den Partnern auf die Einhaltung von konsistenten Qualitätsstandards zu achten. 

(2) Gemäß den Qualitätsstandards dürfen die einheitlichen, durch den Landkreis beschafften 
Stelen für Mobilitäts- und Radstationen nur an den jeweils in den Ergänzungsvereinbarungen 
beschriebenen Standorten verwendet werden. Das Stelendesign sowie die in diesem 
Rahmen festgelegten Stations- und Angebotsnamen und -bezeichnungen sind innerhalb des 
gesamten Verbundraums des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes (MVV) abgestimmt. 

(3) Eine darüber hinausreichende Verwendung der Stelen sowie die Nutzung anderer 
verbundweit abgestimmter Gestaltungs- und Kommunikationsinhalte und von Auskunfts- und 
Buchungskanälen des MVV (z. B. im Rahmen der lokalen Erweiterung des Mobilitäts- und 
Radstationsnetzes) bedürfen stets der schriftlichen Anhörung und Zustimmung des 
Landkreises als Gesellschafter des MVV. 

(4) Stelen mit MVV-abgestimmtem Design dürfen nur an Stationen angebracht werden, die die 
folgenden Anforderungen erfüllen: 

a) Eine Mobilitätsstation umfasst die räumlich eng zusammenliegenden Standorte bzw. 
Haltestellen von mindestens zwei stationsbasierten Sharing-Angeboten oder von 
mindestens einem Verkehrsmittel des ÖPNV und einem stationsbasierten Sharing-
Angebot. Sharing-Angebote umfassen in diesem Zusammenhang die durch Anbieter 
organisierte Bereitstellung von durch die Nutzerinnen und Nutzer selbstständig 
bedienbaren und auch kurzzeitig anmietbaren Verkehrsmitteln (z. B. Carsharing, 
Bikesharing, Lastenradsharing, E-Scootersharing). Stationsbasiert bedeutet, dass die 
Fahrzeuge vor Ort einen reservierten Stellplatz (mit oder ohne Anlehn- oder 
Befestigungsvorrichtungen) haben, zu dem sie durch die Nutzerinnen und Nutzer 
oder durch die Anbieter gebracht werden. Es muss eine von Anbieterseite garantierte 
regelmäßige Bestückung des Standortes mit entsprechenden Fahrzeugen 
gewährleistet sein. Eine reservierte Stellfläche, bei der ein dauerhaftes Fehlen von 
Sharing-Fahrzeugen nicht ausgeschlossen werden kann, kann zwar Teil einer 
Mobilitätsstation sein. Sie entspricht dem Mindeststandard aber nicht, wenn sie 
zusammen mit nur einem anderen, die Mindestanforderungen erfüllenden Angebot 
besteht. Die bereitgestellten Sharing-Angebote müssen darüber hinaus jederzeit für 
Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung stehen. Eine regelmäßige, mindestens 
zeitweise Reservierung der Fahrzeuge durch einen der Partner oder durch 
Unternehmen, Vereine o. ä. und damit ein teilweiser Nutzungsausschluss der 
Öffentlichkeit ist bei Sharing-Angeboten im Sinne dieser Vereinbarung nicht zulässig. 
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Verkehrsmittel des ÖPNV umfassen Bedienformen im Sinne des 
Personenbeförderungsgesetzes (PBefG). 

b) Eine Radstation umfasst ein stationsbasiertes Bikesharing-Angebot im Sinne der 
Sharing-Definition in § 6 Abs. 4 a) ohne räumlich enge Verknüpfung zu einem 
zusätzlichen Sharing-Angebot oder zum ÖPNV. 

c) Die Erweiterung des Stationsnetzes durch andere Sharing-Stationen (z. B. 
Carsharing-Stationen, Lastenradstationen) ohne Vernetzung mit anderen Sharing-
Angeboten oder dem ÖPNV ist möglich. Sollen solche Stationen in die gemeinsame 
Systematik (Corporate Design und Hintergrundsysteme des MVV für Auskunft und 
Buchung) aufgenommen werden, bedarf es der schriftlichen Zustimmung des 
Landkreises in seiner Funktion als Gesellschafter des MVV. 

(5) Alle an Mobilitäts- und Sharingstationen bereitgestellten Angebote sind, was Beauskunftung, 
Routing, Buchung und Ticketing angeht, möglichst tiefgehend in die entsprechenden Kanäle 
des MVV zu integrieren. Die Partner optimieren diesen Bereich stetig weiter. 

(6) Erfüllen einzelne Stationen die in § 6 Abs. 4 genannten Kriterien nicht, so ist an diesen die 
Installation und Verwendung der einheitlichen und verbundweit abgestimmten Stele nicht 
zulässig. Entfällt an einer Station, z. B. nach Ende der Zweckbindungsfrist der Förderung, ein 
Angebot, das die Mindestanforderung für die entsprechende Stationskategorie bedingt, so 
hat mit einer Frist von drei Monaten ein Rückbau der Stele zu erfolgen. Erfüllt die betreffende 
Station zwar nicht mehr die Mindestanforderungen der auf der Stele aufgeführten 
Stationskategorie, jedoch die Anforderungen eines anderen Stationstyps, so ist, nach 
Prüfung durch MVV und Landkreis eine Anpassung der Informationen auf der Stele (z. B. 
durch Umfolierung) möglich. Die Kosten für Rückbau oder Anpassung von Stelen trägt die 
jeweilige Kommune. 

 

§ 7 Ergänzungsvereinbarungen 

Diese Zweckvereinbarung wird für jede einzelne Kommune durch eine Ergänzungsvereinbarung 
gemäß Muster in Anlage 2 konkretisiert. 

 

§ 8 Haftung 

Die gegenseitige Haftung der Partner richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

 

§ 9 Inkrafttreten und Kündigung 

(1) Die Bestimmungen dieser Vereinbarung treten mit Unterzeichnung durch die Partner in Kraft 
und gelten unbefristet, mindestens jedoch für die im Zuwendungsbescheid des 
Fördermittelgebers BMWK festgelegte Projektlaufzeit zuzüglich der dort aufgeführten 
Zweckbindungsfrist. Die Zweckvereinbarung steht unter dem Vorbehalt einer ggf. 
erforderlichen Genehmigung der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde. 

(2) Diese Vereinbarung kann durch Erklärung eines der Partner mit einer Frist von sechs 
Monaten zum Abschluss eines Kalenderjahres, frühestens jedoch nach Ende der im 
Zuwendungsbescheid des Fördermittelgebers BMWK festgelegten Zweckbindungsfrist, 
ordentlich gekündigt werden. Für die fortlaufende Bereitstellung und den Betrieb von im 
Rahmen der Zweckvereinbarung beschaffter Infrastruktur gelten weiterhin die Bestimmungen 
aus § 6 dieser Vereinbarung. 

(3) Erfolgt gemäß § 9 Abs. 2 eine Kündigung eines der Partner, so bleibt die Gültigkeit der 
Zweckvereinbarung für die übrigen, nicht kündigenden Partner davon unberührt. 

(4) Abweichend von § 9 Abs. 2 kann diese Vereinbarung bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 
(z. B. letztverbindlicher Bescheid des BMWK mit vollständiger Versagung von Fördermitteln) 
gemäß Art. 14 Abs. 3 Satz 2 KommZG fristlos gekündigt werden. Etwaige sich aus der 
Kündigung ergebende Forderungen Dritter sind durch den kündigenden Partner zu erfüllen. 
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Dies betrifft ausdrücklich auch Forderungen Dritter gegenüber anderen, nicht kündigenden 
Partnern. 

(5) Die Kündigung der Zweckvereinbarung bedarf der Schriftform. 

 

§ 10 Schlussbestimmungen 

(1) Dieser Vertrag sowie Anhang 1 werden in elffacher Ausfertigung erstellt. Je ein Original 
verbleibt bei jedem Partner. Die einzelnen Ergänzungsvereinbarungen werden in zweifacher 
Ausfertigung erstellt, wobei jeweils der Landkreis und die betroffene Kommune eine 
Ausfertigung erhalten. 

(2) Vertragsänderungen oder -ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 
Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses. Nebenabreden 
bestehen nicht. 

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, oder sollte 
der Vertrag Regelungslücken enthalten, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen 
Regelungen des Vertrages nicht berührt. Die Partner verpflichten sich dazu, unwirksame 
Bestimmungen, sofern diese nicht ersatzlos entfallen können, oder Regelungslücken durch 
solche Regelungen zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des ursprünglich Gewollten im 
rechtlich zulässigen Umfang möglichst nahekommen und sachgerecht sind. 

(4) Sollten bei der Durchführung dieses Vertrages ergänzende Bestimmungen notwendig 
werden, verpflichten sich die Partner, Vereinbarungen in dem Sinne zu treffen, wie sie bei 
Abschluss des Vertrages getroffen worden wären. 

(5) Diese Zweckvereinbarung unterliegt ausschließlich deutschem Recht. Als Gerichtsstand für 
Rechtsstreitigkeiten, die aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung entstehen, 
wird Fürstenfeldbruck festgelegt. 

 

Für den Landkreis Fürstenfeldbruck: 

 

 

 

 

 

  

Ort, Datum  Thomas Karmasin, Landrat 

 

Für die Stadt Fürstenfeldbruck: 

 

 

 

 

 

  

Ort, Datum  Erich Raff, Oberbürgermeister 
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Für die Stadt Germering: 

 

 

 

 

 

  

Ort, Datum  Andreas Haas, Oberbürgermeister 

 

Für die Gemeinde Grafrath: 

 

 

 

 

 

  

Ort, Datum  Markus Kennerknecht, Erster Bürgermeister 

 

Für die Gemeinde Gröbenzell: 

 

 

 

 

 

  

Ort, Datum  Martin Schäfer, Erster Bürgermeister 

 

Für die Gemeinde Landsberied: 

 

 

 

 

 

  

Ort, Datum  Andrea Schweitzer, Erste Bürgermeisterin 

 

Für die Gemeinde Maisach: 

 

 

 

 

 

  

Ort, Datum  Hans Seidl, Erster Bürgermeister 
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Für die Gemeinde Mammendorf: 

 

 

 

 

 

  

Ort, Datum  Josef Heckl, Erster Bürgermeister 

 

Für die Stadt Olching: 

 

 

 

 

 

  

Ort, Datum  Andreas Magg, Erster Bürgermeister 

 

Für die Stadt Puchheim: 

 

 

 

 

 

  

Ort, Datum  Norbert Seidl, Erster Bürgermeister 

 

Für die Gemeinde Schöngeising: 

 

 

 

 

 

  

Ort, Datum  Thomas Totzauer, Erster Bürgermeister 
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2. Aktualisierte Version für Beschlüsse 2023 

Der 

Landkreis Fürstenfeldbruck 

- vertreten durch den Landrat und nachfolgend als „Landkreis“ bezeichnet - 

 

und 

 

die  

Städte Fürstenfeldbruck, Germering, Olching und Puchheim sowie die Gemeinden Grafrath, 

Gröbenzell, Landsberied, Maisach, Mammendorf und Schöngeising 

- vertreten durch den jeweiligen Oberbürgermeister bzw. die Erste Bürgermeisterin / den Ersten 

Bürgermeister und nachfolgend jeweils als „Kommune“, zusammen als „Kommunen“ bezeichnet - 

 

- nachfolgend gemeinsam als „Partner“ bezeichnet -  

 

schließen gemäß Art. 2 Abs. 1 und Art. 7 ff. des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 

(KommZG) folgende  

 

ZWECKVEREINBARUNG 

über den Aufbau und Betrieb von Mobilitäts- / Radstationen im Landkreis Fürstenfeldbruck 

 

Präambel 

Die Partner beabsichtigen in den Kommunen den Aufbau eines Netzes von Mobilitäts- und 
Radstationen (auch als Mobilitäts- und Radpunkte bezeichnet) mit einheitlichem und in seinem 
Umfang lokal abgestuftem Verkehrsangebot. Das vorgesehene Angebot umfasst insb. 
Sharingangebote (z. B. Bike- und Carsharing) sowie Infrastruktureinrichtungen für den 
Individualradverkehr. Mit dem Aufbau eines solchen Stationsangebotes, das eng mit dem 
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) vernetzt wird, stellen die Partner allen Menschen, die in 
den Kommunen leben, diese besuchen oder dort arbeiten, ein attraktives Alternativangebot zum 
motorisierten Individualverkehr bereit. So soll ein Beitrag zur verkehrlichen Entlastung und zum 
Klimaschutz geleistet werden. 

Gemäß mobilitätswissenschaftlicher Erkenntnisse ist dabei in Bezug auf Zugang, Nutzung und 
Erscheinungsbild ein einheitliches System erforderlich, damit das vorgesehene Stationsangebot 
angenommen wird und so einen maßgeblichen verkehrlichen Mehrwert erzielt. Die 
flächendeckende Nutzbarkeit der Leih- bzw. Sharingangebote über kommunale Grenzen hinweg, 
deren möglichst unkomplizierte Beauskunftung, Buchung und Abrechnung, ein hoher 
Vernetzungsgrad mit dem bestehenden ÖPNV sowie die Wiedererkennbarkeit der Angebote im 
öffentlichen Raum sind dafür grundlegende Voraussetzungen.  

Zur Umsetzung ihres gemeinsamen Vorhabens beantragen die Partner finanzielle Zuwendungen 
in Form von Fördermitteln. 

Um die Einheitlichkeit des Systems sowie Fördermittelbeantragung und -abwicklung gewährleisten 
zu können, ist eine Koordination und Bündelung von Aufgaben über eine zentrale Stelle 
erforderlich. Im vorliegenden Fall werden über das Landratsamt Zuständigkeiten beim Landkreis 
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als Gesellschafter im regionalen Nahverkehrsverbund MVV (Münchner Verkehrs- und Tarifverbund 
GmbH) konzentriert. Zum Teil werden diese dem Landkreis durch die Kommunen übertragen. 

Um das Verhältnis zwischen Landkreis und Kommunen im Rahmen der genannten 
Zuständigkeiten vertraglich zu regeln, wird diese Zweckvereinbarung geschlossen. Die 
Vereinbarung wird durch eine Ergänzungsvereinbarung für jede einzelne Kommune konkretisiert. 

 

§ 1 Gegenstand der Zweckvereinbarung 

(10) Diese Zweckvereinbarung regelt das Verhältnis zwischen Landkreis und Kommunen beim 
Aufbau und Betrieb eines Netzes von Mobilitäts- und Radstationen sowie bei der 
Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln im Rahmen dieses Vorhabens. 

(11) Im Einzelnen betrifft die Zweckvereinbarung folgende im Rahmen des in § 1 Abs. 1 
genannten Vorhabens anfallende Aufgabenbereiche: 

a) Vergabeverfahren und Beschaffung, 
b) Aufbau von Mobilitäts- bzw. Radstationsinfrastruktur, 
c) Betrieb, 
d) Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit, 
e) Evaluation / Monitoring und 
f) Abwicklung von Förderverfahren. 

(12) Des Weiteren wird die Zusammenarbeit in folgenden, den Mobilitäts- und Radstationsaufbau 
und -betrieb betreffenden Bereichen geregelt: 

a) Finanzierung,  
b) Grundstücke, 
c) Eigentum und 
d) Qualitätsstandards. 

(13) Die genannte Mobilitäts- und Radstationsinfrastruktur wird modular abgestuft ausgeführt. An 
allen Mobilitäts- und Radstationen werden mindestens eingerichtet: 

a) Stele, 
b) Bikesharing-Fahrräder mit passenden Abstellmöglichkeiten 

(14) Je nach Kommune und Standort kann die in § 1 Abs. 4 genannte Ausstattung um eines / 
mehrere der folgenden Angebote ergänzt werden: 

a) E-Lastenradsharingräder mit Abstellmöglichkeiten / Ladestationen,  
b) Radabstellanlagen entsprechend der Empfehlungen des ADFC und der Hinweise 

zum Fahrradparken der FGSV, z. T. mit Überdachung, 
c) Abstellmöglichkeiten für Lastenräder inkl. Beschilderung / Markierung, 
d) abschließbare Fahrradboxen, 
e) Gepäckfächer / Spinde, 
f) Luft- und Reparaturstationen, 
g) E-Lademöglichkeiten. 

(15) Je nach Kommune und Standort können die genannten Infrastrukturelemente 
räumlich-verkehrlich verknüpft werden mit:  

a) (E-)Carsharing inkl. Fahrzeug und Stellplatz (ggf. mit Ladestationen), 
b) Stellflächen für E-Scooter inkl. Beschilderung / Markierung. 

(16) Der Unterschied zwischen Mobilitäts- und Radstationen liegt darin, dass Mobilitätsstationen 
in unmittelbarer Nähe zu Haltestellen des ÖPNV liegen, Radstationen diese Verknüpfung 
jedoch nicht bieten. 

(17) Eine tabellarische Übersicht der Aufgaben und Zuständigkeiten des Landkreises und der 
Kommunen ist dieser Zweckvereinbarung beigefügt (Anhang 1). 

(18) Die Zusammenarbeit wird durch eine Ergänzungsvereinbarung für jede einzelne Kommune 
konkretisiert. 
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§ 2 Aufgaben und Aufgabenübertragung 

(18) Der Landkreis vergibt Liefer- und Dienstleistungsaufträge zur Beschaffung von Mobilitäts- 
und Radstationsinfrastruktur sowie für Kommunikations- und Evaluations- / 
Monitoringarbeiten. Den Betrieb eines E-Lastenradsharingsystems vergibt der Landkreis 
stellvertretend für die gemäß der jeweiligen Ergänzungsvereinbarung betroffene Kommune. 
Für die Beschaffung von Bikesharing-Fahrrädern und den Betrieb dieser Fahrräder in einem 
verbundweiten Bikesharingsystem bedienen sich die Partner des Münchner Verkehrs- und 
Tarifverbundes (MVV) als Vergabestelle. 

(19) Ebenso vergibt und beauftragt der Landkreis durch ihn zur Förderung durch das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) angemeldete Lieferungen von, 
für den Stationsaufbau notwendigen Materialien und Tiefbau- / Montagearbeiten. Nicht zur 
Förderung angemeldete Tiefbau- und Montagearbeiten werden in der Regel durch die 
kommunalen Bauhöfe in Eigenregie durchgeführt. In letztgenanntem Fall vereinbaren der 
Landkreis und die jeweilige Kommune eine für die Partner praktikable Übernahmeabwicklung 
von über den Landkreis beschafften, geförderten Materialien mit dem kommunalen Bauhof. 

(20) Für Vergabe und Beschaffung von Materialien für den Tiefbau und den Stationsaufbau sowie 
für die Montage durch externe Dienstleister legen die Kommunen dem Landkreis für die 
Veröffentlichung / den Versand vorbereitete Leistungsbeschreibungen gemäß Vergaberecht 
vor. 

(21) Für die Richtigkeit der Angaben zu benötigten Materialien zum Stationsaufbau und für die 
Beauftragung externer Dienstleister sowie für den Inhalt diesbezüglicher 
Leistungsbeschreibungen übernehmen die Kommunen gegenüber dem Landkreis und den 
Auftragnehmern die rechtliche Verantwortung. 

(22) Die Kommunen führen erforderliche Entwurfs- und Ausführungsplanungen zum 
Stationsaufbau eigenverantwortlich durch. Die Kommunen begleiten, prüfen und 
koordinieren die Stationsaufbauarbeiten.  

(23) Eventuell erforderliche Genehmigungen für die Stationserrichtung sind durch die Kommunen 
beizubringen. 

(24) Der Landkreis vergibt und beauftragt Lieferanten von Stationsinfrastruktur sowie Dienstleister 
für die Stationsmontage und für Kommunikation / Evaluation. Verträge über Betrieb und 
Wartung von Sharingangeboten kommen zwischen Kommunen und Auftragnehmern 
zustande. Für Reinigung, Winterdienst und Verkehrssicherung an Stationen und auf Flächen, 
auf denen diese sich befinden, sind die Kommunen verantwortlich. 

(25) Die zentrale Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit für das Mobilitäts- und Radstationsprojekt 
erfolgt über den Landkreis. Lokale Kommunikationsinhalte der Kommunen sind davon 
unbenommen. Der Landkreis stellt sicher, dass die Kommunen von ihnen finanzierte 
Infrastruktur durch das Aufbringen des eigenen amtlichen Wappens kenntlich machen 
können. Auf durch das BMWK geförderten Stationselementen werden Hinweise und Logos 
von den an der Finanzierung und Umsetzung des Projekts Beteiligten (Landkreis, jeweilige 
Kommune, Fördermittelgeber) ermöglicht. 

(26) Der Landkreis organisiert ein Evaluations- und Monitoringverfahren zur Auswertung der 
verkehrlichen Wirkungen der Mobilitäts- und Radstationsangebote. Hierzu strebt der 
Landkreis die Beschaffung anonymisierter Nutzungsdaten der Sharinganbieter an. 
Außerdem sieht er die Beauftragung geeigneter Dienstleister bzw. wissenschaftlicher 
Kooperationspartner für Erhebungen und Auswertungen vor. Die Kommunen unterstützen 
den Landkreis dabei mit den ihnen zur Verfügung stehenden Daten. Auswertungsergebnisse 
erhalten die Partner und der Fördermittelgeber. 

(27) Der Landkreis beantragt Fördermittel und ist Fördermittelempfänger für die Beschaffung und 
Installation von Stelen, Bikesharing-Fahrrädern mit passenden Abstellmöglichkeiten, 
Infrastruktur für den Individualradverkehr, E-Lastenradsharingrädern mit Abstellmöglichkeiten 
und Ladestationen sowie für vorbereitende Bauarbeiten, Kommunikation / 
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Öffentlichkeitsarbeit und Evaluation / Monitoring. Hierzu bilden die Partner zusammen einen 
sogenannten Kommunalen Zusammenschluss, dem der Landkreis im Sinne des 
Fördermittelgebers vorsteht. 

(28) Für die in § 2 Abs. 10 genannten Elemente und Inhalte stellt der Landkreis einen Antrag auf 
Förderung im Rahmen des Förderaufrufes „Klimaschutz durch Radverkehr“ (Nationale 
Klimaschutzinitiative) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). 

(29) Der Landkreis übernimmt rechtsverbindlich die Verantwortung für die Umsetzung der im 
Rahmen des Förderaufrufes „Klimaschutz durch Radverkehr“ geförderten Projektinhalte. Er 
wird beim Fördermittelgeber BMWK als Zuwendungsempfänger geführt, tritt als Auftraggeber 
und Rechnungsempfänger für geförderte Projektinhalte auf, legt dem Fördermittelgeber 
Verwendungsnachweise vor, ist insgesamt für die Berichterstattung zur Projektumsetzung 
gegenüber dem Fördermittelgeber verantwortlich, unternimmt stellvertretend für alle Partner 
Dienstreisen zum Zuwendungsgeber und nimmt an Status- sowie Vernetzungstreffen teil. 

(30) Der Landkreis wird auf die Einhaltung der Bestimmungen des Fördermittelgebers BMWK 
durch alle Partner achten. Im Gegenzug unterstützen die Kommunen den Landkreis mit 
ihnen zur Verfügung stehenden Daten und Dokumentationen sowie mit der fristgerechten 
Umsetzung von ihnen im Rahmen dieser Zweckvereinbarung zugewiesenen Aufgaben bei 
der Einhaltung der Bestimmungen des Fördermittelgebers. 

(31) Es gelten sämtliche Nebenbestimmungen des Fördermittelbescheides des BMWK. 

(32) Die Kommunen garantieren die Vollständigkeit und Richtigkeit von Leistungsbeschreibungen 
für Tiefbau- und Montagearbeiten, von Entwurfs- und Ausführungsplanungen, das 
rechtzeitige Beibringen eventuell erforderlicher Genehmigungen sowie die Bereitstellung 
notwendiger, in kommunaler Hand befindlicher Daten für Evaluations- und 
Montoringaufgaben sowie für Nachweispflichten beim Fördermittelgeber. Werden geförderte 
Infrastrukturelemente und Tiefbaumaterialien durch kommunale Bauhöfe verbaut, 
garantieren die Kommunen die gemäß den Fördervorgaben ordnungsgemäße 
Dokumentation der Arbeiten für erforderliche Verwendungsnachweise. Bei Arbeiten durch 
beauftragte Dritte stellt die Kommune die zweck- und vorgabengemäße Durchführung der 
Arbeiten sicher. 

(33) Die Kommunen stellen die für die Stationseinrichtung benötigten Flächen mindestens bis 
zum Ende der im Fördermittelbescheid genannten Zweckbindungsfrist bereit. Die darauf 
installierte und geförderte Infrastruktur muss zu jeder Zeit für die Partner, für Dienstleister 
sowie Nutzerinnen und Nutzer frei zugänglich sein. 

(34) Des Weiteren halten die Kommunen die Vorgaben des Fördermittelgebers zur Platzierung 
von Hinweisen zur Förderung auf Materialien der Öffentlichkeitsarbeit, auf Bauschildern und 
auf geförderter Infrastruktur sowie weitere Vorgaben im Zusammenhang mit der Förderung 
ein. Der Landkreis stellt den Kommunen die notwendigen, sich aus dem 
Fördermittelbescheid diesbezüglich ergebenden Informationen zur Verfügung. 

 

§ 3 Finanzierung 

(8) Die Finanzierung der gesamten Mobilitäts- bzw. Radstationsinfrastruktur gemäß § 1 sowie 
der zum Aufbau dieser erforderlichen Tiefbau- und Montagearbeiten inkl. der dazu 
notwendigen Materialien übernehmen die Kommunen. 

(9) Näheres zu der je nach Kommune und Standort zu finanzierenden Infrastruktur und zu deren 
Aufbau ist den Ergänzungsvereinbarungen zu entnehmen. 

(10) Arbeitskosten und Rechnungen für Entwurfs- und Ausführungsplanungen, Bauhofleistungen, 
Betrieb der beschafften Stationsangebote, Wartung, Reinigung und Winterdienst an den 
Stationen sowie eventuell anfallende Gebühren für Genehmigungen und Grunderwerb / 
Gestattung sind durch die Kommunen zu tragen. 
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(11) Der Landkreis finanziert Kommunikationsinhalte und die Öffentlichkeitsarbeit für das 
Gesamtprojekt sowie Evaluation / Montoring und notwendige Dienstreisen im Rahmen der 
Abwicklung des Förderverfahrens. 

(12) Für die förderfähigen Elemente (Stelen, Bikesharing-Fahrräder mit passenden 
Abstellmöglichkeiten, Infrastruktur für den Individualradverkehr und E-Lastenradsharing mit 
Ladestationen) der Mobilitäts- bzw. Radstationen und für den dazugehörigen Tiefbau sowie 
für Montagearbeiten durch Dritte beantragt der Landkreis Fördermittel beim 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Der Landkreis begleicht 
Rechnungen für förderfähige Posten gegenüber Lieferanten / Dienstleistern. Hierfür 
beantragt er Fördermittel beim BMWK. Jede Kommune erstattet dem Landkreis den für sie 
anfallenden Eigenbehalt. Der Eigenbehalt entspricht der Differenz zwischen den 
tatsächlichen anteiligen Kosten der Kommune für die für sie beschafften förderfähigen 
Elemente / bestellten Leistungen und der tatsächlich ausgezahlten Fördersumme. Die 
Partner stellen sicher, dass für die durch die Kommunen zu finanzierenden Elemente und 
Leistungen kein finanzielles Defizit beim Landkreis verbleibt. 

(13) Für die durch den Landkreis finanzierten Leistungen (Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit, 
Evaluation / Monitoring und Dienstreisen) übernimmt der Landkreis den nach Abzug der 
Förderung tatsächlich anfallenden Restbetrag. 

(14) Die Partner gewährleisten vollumfängliche Kostentransparenz. 

 

 § 4 Grundstücke 

(9) Die Kommunen stellen die für die Mobilitäts- und Radstationen erforderlichen Grundstücke 
an den durch die Partner vereinbarten Standorten bereit. 

(10) Befinden sich benötigte Flächen nicht im Eigentum der jeweiligen Kommune, so hat die 
Kommune mit den jeweiligen Eigentümern selbstständig zu verhandeln und rechtssichere 
Gestattungs- oder Kaufverträge abzuschließen, um den Stationsaufbau sowie die dauerhafte 
Bereitstellung der Stationsangebote, deren uneingeschränkte Zugänglichkeit für die Partner, 
Dienstleister und Nutzerinnen und Nutzer auf den Flächen zu gewährleisten. Anfallende 
Kosten übernehmen die Kommunen. Befinden sich Flächen, die durch die Partner vorab 
definiert wurden, im Eigentum des Landkreises, so stellt dieser den Kommunen die Flächen 
unentgeltlich zur Verfügung. 

(11) Die Kommunen übernehmen die Verkehrssicherungspflicht, Reinigung und Winterdienst und 
die damit verbundene Haftung für die Stationsflächen und die Flächen, auf denen sich die 
Stationen befinden. 

(12) Die Flächen für Mobilitäts- und Radstationen müssen zu jeder Zeit während des Aufbaus der 
Stationsinfrastruktur für die Partner und für durch sie beauftragte Dritte, während des 
Stationsbetriebs für die Partner, für durch sie beauftragte Dritte sowie für Bürgerinnen und 
Bürger uneingeschränkt zugänglich sein. Sollte ein vollständiger oder teilweiser Rückbau von 
Stationselementen erfolgen, der den Bedarf einzelner Grundstücke obsolet macht, so endet 
nach dem Rückbau auch die Bereitstellungpflicht. Ein solcher Rückbau kann frühestens nach 
Ende der im Fördermittelbescheid des BMWK genannten Zweckbindungsfrist erfolgen. 

(13) Änderungen an den Eigentumsverhältnissen der mithilfe der Zuwendung geförderten 
Investitionen nach Ende der Zweckbindungsfrist sind zustimmungspflichtig. Die Zustimmung 
kann nur durch den Fördermittelgeber erfolgen. Gleiches gilt für Nutzungsänderungen von 
mithilfe der Förderung beschafften Infrastruktureinrichtungen. 

(14) Die Kommunen übernehmen gegenüber dem Landkreis und Dritten die Verantwortung dafür, 
dass die für im Rahmen des Projekts ausgeschriebene Leistungen und beschaffte 
Infrastruktur benötigten Grundstücke gemäß § 4 Abs. 3 bis 5 zur Verfügung stehen. 

(15) Für Grundstücke von Dritten, auf denen vom BMWK geförderte Infrastruktur errichtet wird, 
sind Absichtserklärungen der Eigentümer für Gestattungsverträge durch die Kommunen 
vorzulegen. Gestattungs- oder Kaufverträge sind durch die Kommunen rechtskräftig 
abzuschließen und auf Verlangen dem Landkreis sowie dem Fördermittelgeber vorzulegen. 
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(16) Werden außerhalb der Förderung des BMWK Stationen gemäß § 6 ausgebaut oder neu 
eingerichtet, so sind die Kommunen ebenso für die Bereitstellung der benötigten Flächen 
verantwortlich. Die Einhaltung der sich aus der Zweckbindungsfrist des BMWK ergebenden 
Mindestfrist für die Bereitstellung entfällt in diesen Fällen. 

 

§ 5 Eigentum 

(3) Sämtliche Mobilitäts- und Radstationsinfrastrukturen sowie Tiefbaumaterialien verbleiben 
nach Beschaffung, über die gesamte Laufzeit dieser Zweckvereinbarung und darüber 
hinaus, im Eigentum der jeweiligen Kommune. Es sind die Nebenbestimmungen des 
Förderbescheides zu beachten. 

(4) Für den Fall, dass bei einer Erweiterung des Stationsnetzes Infrastruktur durch Dritte 
finanziert wird, geht diese nach Aufbau ebenfalls in das Eigentum der jeweiligen Kommune 
über. In diesem Fall gelten die Bestimmungen gemäß § 6, deren Einhaltung die Kommune 
sicherstellt und einfordert. Weitere Bestimmungen für diesen Fall sind in einer gesonderten 
Vereinbarung vertraglich zwischen Kommune und Dritten zu regeln. 

 

§ 6 Qualitätsstandards 

(7) Für eine für Nutzerinnen und Nutzer dauerhaft hindernisarme und unkomplizierte 
Zugänglichkeit von Stationsangeboten sowie zu deren flächendeckender Bereitstellung ist 
von den Partnern auf die Einhaltung von konsistenten Qualitätsstandards zu achten. 

(8) Gemäß den Qualitätsstandards dürfen die einheitlichen, durch den Landkreis beschafften 
Stelen für Mobilitäts- und Radstationen nur an den jeweils in den Anhängen der 
Ergänzungsvereinbarungen beschriebenen Standorten verwendet werden. Das Stelendesign 
sowie die in diesem Rahmen festgelegten Stations- und Angebotsnamen und -
bezeichnungen sind innerhalb des gesamten Verbundraums des Münchner Verkehrs- und 
Tarifverbundes (MVV) abgestimmt. 

(9) Eine darüber hinausreichende Verwendung der Stelen sowie die Nutzung anderer 
verbundweit abgestimmter Gestaltungs- und Kommunikationsinhalte und von Auskunfts- und 
Buchungskanälen des MVV (z. B. im Rahmen der lokalen Erweiterung des Mobilitäts- und 
Radstationsnetzes) bedürfen stets der schriftlichen Anhörung und Zustimmung des 
Landkreises als Gesellschafter des MVV. 

(10) Stelen mit MVV-abgestimmtem Design dürfen nur an Stationen angebracht werden, die die 
folgenden Anforderungen erfüllen: 

a) Eine Mobilitätsstation umfasst die räumlich eng zusammenliegenden Standorte bzw. 
Haltestellen von mindestens zwei stationsbasierten Sharing-Angeboten oder von 
mindestens einem Verkehrsmittel des ÖPNV und einem stationsbasierten Sharing-
Angebot. Sharing-Angebote umfassen in diesem Zusammenhang die durch Anbieter 
organisierte Bereitstellung von durch die Nutzerinnen und Nutzer selbstständig 
bedienbaren und auch kurzzeitig anmietbaren Verkehrsmitteln (z. B. Carsharing, 
Bikesharing, Lastenradsharing, E-Scootersharing). Stationsbasiert bedeutet, dass die 
Fahrzeuge vor Ort einen reservierten Stellplatz (mit oder ohne Anlehn- oder 
Befestigungsvorrichtungen) haben, zu dem sie durch die Nutzerinnen und Nutzer 
oder durch die Anbieter gebracht werden. Es muss eine von Anbieterseite garantierte 
regelmäßige Bestückung des Standortes mit entsprechenden Fahrzeugen 
gewährleistet sein. Eine reservierte Stellfläche, bei der ein dauerhaftes Fehlen von 
Sharing-Fahrzeugen nicht ausgeschlossen werden kann, kann zwar Teil einer 
Mobilitätsstation sein. Sie entspricht dem Mindeststandard aber nicht, wenn sie 
zusammen mit nur einem anderen, die Mindestanforderungen erfüllenden Angebot 
besteht. Die bereitgestellten Sharing-Angebote müssen darüber hinaus jederzeit für 
Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung stehen. Eine regelmäßige, mindestens 
zeitweise Reservierung der Fahrzeuge durch einen der Partner oder durch 
Unternehmen, Vereine o. ä. und damit ein teilweiser Nutzungsausschluss der 
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Öffentlichkeit ist bei Sharing-Angeboten im Sinne dieser Vereinbarung nicht zulässig. 
Verkehrsmittel des ÖPNV umfassen Bedienformen im Sinne des 
Personenbeförderungsgesetzes (PBefG). 

b) Eine Radstation umfasst ein stationsbasiertes Bikesharing-Angebot im Sinne der 
Sharing-Definition in § 6 Abs. 4 a) ohne räumlich enge Verknüpfung zu einem 
zusätzlichen Sharing-Angebot oder zum ÖPNV. 

c) Die Erweiterung des Stationsnetzes durch andere Sharing-Stationen (z. B. 
Carsharing-Stationen, Lastenradstationen) ohne Vernetzung mit anderen Sharing-
Angeboten oder dem ÖPNV ist möglich. Sollen solche Stationen in die gemeinsame 
Systematik (Corporate Design und Hintergrundsysteme des MVV für Auskunft und 
Buchung) aufgenommen werden, bedarf es der schriftlichen Zustimmung des 
Landkreises in seiner Funktion als Gesellschafter des MVV. 

(11) Alle an Mobilitäts- und Sharingstationen bereitgestellten Angebote sind, was Beauskunftung, 
Routing, Buchung und Ticketing angeht, möglichst tiefgehend in die entsprechenden Kanäle 
des MVV zu integrieren. Die Partner optimieren diesen Bereich stetig weiter. 

(12) Erfüllen einzelne Stationen die in § 6 Abs. 4 genannten Kriterien nicht, so ist an diesen die 
Installation und Verwendung der einheitlichen und verbundweit abgestimmten Stele nicht 
zulässig. Entfällt an einer Station, z. B. nach Ende der Zweckbindungsfrist der Förderung, ein 
Angebot, das die Mindestanforderung für die entsprechende Stationskategorie bedingt, so 
hat mit einer Frist von drei Monaten ein Rückbau der Stele zu erfolgen. Erfüllt die betreffende 
Station zwar nicht mehr die Mindestanforderungen der auf der Stele aufgeführten 
Stationskategorie, jedoch die Anforderungen eines anderen Stationstyps, so ist, nach 
Prüfung durch MVV und Landkreis eine Anpassung der Informationen auf der Stele (z. B. 
durch Umfolierung) möglich. Die Kosten für Rückbau oder Anpassung von Stelen trägt die 
jeweilige Kommune. 

 

§ 7 Ergänzungsvereinbarungen 

Diese Zweckvereinbarung wird für jede einzelne Kommune durch eine Ergänzungsvereinbarung 
konkretisiert. 

 

§ 8 Haftung 

Die gegenseitige Haftung der Partner richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

 

§ 9 Inkrafttreten und Kündigung 

(6) Die Bestimmungen dieser Vereinbarung treten mit Unterzeichnung durch die Partner in Kraft 
und gelten unbefristet, mindestens jedoch bis zum im Zuwendungsbescheid des 
Fördermittelgebers BMWK festgelegten Ende der Zweckbindungsfrist. Die 
Zweckvereinbarung steht unter dem Vorbehalt einer ggf. erforderlichen Genehmigung der 
zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde. 

(7) Diese Vereinbarung kann durch Erklärung eines der Partner mit einer Frist von sechs 
Monaten zum Abschluss eines Kalenderjahres, frühestens jedoch nach Ende der im 
Zuwendungsbescheid des Fördermittelgebers BMWK festgelegten Zweckbindungsfrist, 
ordentlich gekündigt werden. Für die fortlaufende Bereitstellung und den Betrieb von im 
Rahmen der Zweckvereinbarung beschaffter Infrastruktur gelten weiterhin die Bestimmungen 
aus § 6 dieser Vereinbarung. 

(8) Erfolgt gemäß § 9 Abs. 2 eine Kündigung eines der Partner, so bleibt die Gültigkeit der 
Zweckvereinbarung für die übrigen, nicht kündigenden Partner davon unberührt. 

(9) Abweichend von § 9 Abs. 2 kann diese Vereinbarung bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 
(z. B. letztverbindlicher Bescheid des BMWK mit vollständiger Versagung von Fördermitteln) 
gemäß Art. 14 Abs. 3 Satz 2 KommZG fristlos gekündigt werden. Etwaige sich aus der 
Kündigung ergebende Forderungen Dritter sind durch den kündigenden Partner zu erfüllen. 
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Dies betrifft ausdrücklich auch Forderungen Dritter gegenüber anderen, nicht kündigenden 
Partnern. 

(10) Die Kündigung der Zweckvereinbarung bedarf der Schriftform. 

 

§ 10 Schlussbestimmungen 

(6) Dieser Vertrag sowie Anhang 1 werden in elffacher Ausfertigung erstellt. Je ein Original 
verbleibt bei jedem Partner. Die einzelnen Ergänzungsvereinbarungen werden in zweifacher 
Ausfertigung erstellt, wobei jeweils der Landkreis und die betroffene Kommune eine 
Ausfertigung erhalten. 

(7) Vertragsänderungen oder -ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 
Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses. Nebenabreden 
bestehen nicht. 

(8) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, oder sollte 
der Vertrag Regelungslücken enthalten, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen 
Regelungen des Vertrages nicht berührt. Die Partner verpflichten sich dazu, unwirksame 
Bestimmungen, sofern diese nicht ersatzlos entfallen können, oder Regelungslücken durch 
solche Regelungen zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des ursprünglich Gewollten im 
rechtlich zulässigen Umfang möglichst nahekommen und sachgerecht sind. 

(9) Sollten bei der Durchführung dieses Vertrages ergänzende Bestimmungen notwendig 
werden, verpflichten sich die Partner, Vereinbarungen in dem Sinne zu treffen, wie sie bei 
Abschluss des Vertrages getroffen worden wären. 

(10) Diese Zweckvereinbarung unterliegt ausschließlich deutschem Recht. Als Gerichtsstand für 
Rechtsstreitigkeiten, die aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung entstehen, 
wird Fürstenfeldbruck festgelegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Seite 19 von 29 
 

Unterschriften 

Für den Landkreis Fürstenfeldbruck: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ort, Datum  Thomas Karmasin, Landrat 
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Für die Stadt Fürstenfeldbruck: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ort, Datum  Christian Götz, Oberbürgermeister 
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Für die Stadt Germering: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ort, Datum  Andreas Haas, Oberbürgermeister 
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Für die Gemeinde Grafrath: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ort, Datum  Markus Kennerknecht, Erster Bürgermeister 
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Für die Gemeinde Gröbenzell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ort, Datum  Martin Schäfer, Erster Bürgermeister 
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Für die Gemeinde Landsberied: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ort, Datum  Andrea Schweitzer, Erste Bürgermeisterin 
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Für die Gemeinde Maisach: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ort, Datum  Hans Seidl, Erster Bürgermeister 
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Für die Gemeinde Mammendorf: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ort, Datum  Josef Heckl, Erster Bürgermeister 
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Für die Stadt Olching: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ort, Datum  Andreas Magg, Erster Bürgermeister 
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Für die Stadt Puchheim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ort, Datum  Norbert Seidl, Erster Bürgermeister 
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Für die Gemeinde Schöngeising: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ort, Datum  Thomas Totzauer, Erster Bürgermeister 
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